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BuchfÅhrung und insbesondere das Bilanzsteuerrecht sind Kernbereiche des heutigen Wirt-
schaftslebens. Ohne eingehende Kenntnisse auf diesen Gebieten sind eine grundlegende Ausbil-
dung wie auch unternehmerische T!tigkeit undenkbar. Was fÅr die t!gliche Praxis gilt, gilt in
noch hÇherem Maße fÅr die Ausbildung, sowohl in der Verwaltung als auch in den vielf!ltigen
Zweigen wirtschaftlicher Bet!tigung.

Hinzu kommt, dass sich die Rechnungslegung in der Bundesrepublik Deutschland mittlerweile
drei verschiedener Systeme bedient, die in der Praxis zu beachten sind:

" Dem HGB, das sich durch das BilMoG der internationalen Rechnungslegung IFRS angen!hert
hat,

" dem Einkommensteuerrecht fÅr die steuerliche Gewinnermittlung und Bilanzierung,

" den IFRS, die verpflichtend fÅr kapitalmarktorientierte Unternehmen gelten bzw. in verein-
fachter Form als IFRS-SMEs auch freiwillig von anderen Unternehmen angewendet werden
kÇnnen.

Weiterhin ist mit dem SteuerbÅrokratieabbaugesetz die sogenannte E-Bilanz eingefÅhrt wor-
den, die alle bilanzierenden Unternehmer ab 2013 betrifft. Ein besonderes Kapitel behandelt
diese Regelung.

Das vorliegende Lehrbuch vermittelt deshalb das erforderliche Wissen aus den Bereichen Buch-
fÅhrung, Bilanzsteuerrecht und Unternehmenssteuerrecht fÅr Einzelunternehmen, Personenge-
sellschaften und Kapitalgesellschaften. Außerdem werden die Grundlagen der internationalen
Rechnungslegung und der Konzernrechnungslegung dargestellt. Die Darstellung beschr!nkt
sich dabei nicht nur auf die rechtliche WÅrdigung, sondern zeigt anhand vieler Beispiele auch
den buchtechnisch richtigen LÇsungsweg auf. Damit ist eine erfolgreiche PrÅfungsvorbereitung
gew!hrleistet.

Zahlreiche "bersichten und Schaubilder zu den einzelnen Kapiteln erleichtern das Eindringen in
die schwierigen Rechtsgebiete. Durch Kontrollfragen am Schluss eines Kapitels kann der Lern-
erfolg ÅberprÅft werden.

Inhalt und Aufbau des Lehrbuchs sind das Ergebnis langj!hriger Erfahrungen der Autoren in Pra-
xis und Ausbildung des gehobenen Dienstes der Finanzverwaltung an der Fachhochschule fÅr
Finanzen des Landes NRW Nordkirchen sowie in der Steuerberater- und Bilanzbuchhalterausbil-
dung.

Deshalb ist das Lehrbuch bestens geeignet fÅr Studenten in den entsprechenden Fachrichtun-
gen an Fachhochschulen – insbesondere angehende Diplom-Finanzwirte – und Universit!ten,
sowie fÅr Personen, die sich auf die SteuerberaterprÅfung, BilanzbuchhalterprÅfung oder PrÅ-
fung zum Steuerfachwirt vorbereiten. Auch fÅr die praktische Arbeit in der Steuerberaterpraxis
und den Buchhaltungen und Steuerabteilungen der Industrie- und Handelsbetriebe ist das Buch
ein bew!hrtes Hilfsmittel.

GegenÅber der 12. Auflage wurde das Buch weiter verbessert und erweitert. Das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz wurde berÅcksichtigt. Weitere $nderungen der bilanzsteuerlichen Regelun-



gen durch Gesetzgebung (bis zum JStG 2019 und dem 2. Corona-Steuerhilfegesetz), Verwaltung
und Rechtsprechung sowie die Entwicklung der IFRS wurden aufgenommen.

Die Rechtslage entspricht dem Stand 1. 10. 2020.

FÅr Anregungen und Hinweise sind wir auch weiterhin sehr verbunden.

Bocholt, LÅdinghausen, Castrop-Rauxel
Im Dezember 2020

Kurt Bilke
Rudolf Heining
Dr. Peter Mann

Wichtiger Hinweis:

Die teilweise in den einzelnen Beispielen verwendeten Jahreszahlen (01, 02 . . .) sind fiktive
Zahlen, die mit den kalendarischen Zahlen nicht im Zusammenhang stehen.

Die Rechtslage entspricht aber stets den zurzeit geltenden Vorschriften und Anweisungen,
Stichtag 1. 10. 2020.

VI

VV OO RR WW OO RR TT



IINNHHAALLTTSS""BBEERRSSIICCHHTT

VII

Rdn. Seite

Vorwort V

InhaltsÅbersicht VII

Abbildungsverzeichnis IX

Literaturhinweise XI

AbkÅrzungsverzeichnis XIII

Teil A: BUCHF"HRUNG 1

Kapitel 1: EinfÅhrung 71

Kapitel 2: BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungsvorschriften 1114

Kapitel 3: Die BuchfÅhrungssysteme 1824

Kapitel 4: Inventur – Inventar – Bilanz 2858

Kapitel 5: Das Konto 41100

Kapitel 6: Der Buchungssatz 49117

Kapitel 7: Der Kontenabschluss 51123

Kapitel 8: Die Mehrwertsteuerkonten 59140

Kapitel 9: Die Warenkonten 62149

Kapitel 10: Buchungen zum Jahresabschluss 74200

Kapitel 11: Buchung besonderer Gesch!ftsvorf!lle 96336

Teil B: BILANZIERUNG UND BEWERTUNG NACH HANDELS- UND STEUERRECHT 133

Kapitel 1: Bilanzauffassungen 143601

Kapitel 2: Prinzipien bei der Bilanzaufstellung 146608

Kapitel 3: Zurechnung von WirtschaftsgÅtern 162629

Kapitel 4: Maßgeblichkeit der Handelsbilanz fÅr die Steuerbilanz 174654

Kapitel 5: BetriebsvermÇgen nach Handels- und Steuerrecht 183669

Kapitel 6: Bewertung nach Handels- und Steuerrecht 251803

Kapitel 7: Bilanzberichtigung und Bilanz!nderung 4281194

Kapitel 8: Gewinnkorrekturen außerhalb der Bilanz 4371213

Kapitel 9: Die Gewinnermittlungsarten des Einkommensteuerrechts 4461229



Teil C: BESONDERHEITEN BEI PERSONENGESELLSCHAFTEN 483

Kapitel 1: Handelsrechtliche Grundlagen 4871331

Kapitel 2: Mitunternehmerschaften 5001390

Kapitel 3: GrÅndung von Mitunternehmerschaften 5021410

Kapitel 4: BetriebsvermÇgen der Mitunternehmerschaften 5141460

Kapitel 5: Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben 5181490

Kapitel 6: Gewinnermittlung und Gewinnverteilung bei einer
Mitunternehmerschaft 5341560

Kapitel 7: Besonderheiten 5401590

Teil D: BESONDERHEITEN BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN 557

Kapitel 1: Zivilrechtliche Grundlagen der GmbH 5601701

Kapitel 2: Handelsrechtliche Grundlagen 5681733

Kapitel 3: Die Steuerbilanz der Kapitalgesellschaft 5791763

Kapitel 4: Beteiligungen, Beteiligungsertr!ge und Ver!ußerungsgewinne 5801765

Kapitel 5: Verdeckte Einlagen 5831772

Kapitel 6: Besondere Buchungen bei Kapitalgesellschaften 5851777

Teil E: E-BILANZ UND EINNAHMEN"BERSCHUSS-RECHNUNG (ANLAGE E"R) 589

Kapitel 1: E-Bilanz 5901801

Kapitel 2: Anlage E"R 5931808

Teil F: INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNG UND KONZERNABSCHLUSS 595

Kapitel 1: Internationale Rechnungslegung 5971851

Kapitel 2: Konzernrechnungslegung 6311909

Stichwortverzeichnis 651

VIII

"" BB EE RR SS II CC HH TT Inhalt



AABBBBIILLDDUUNNGGSSVVEERRZZEEIICCHHNNIISS

IX

Seite

ABB. 1: Das betriebliche Rechnungswesen 8

ABB. 2: BuchfÅhrungspflichten nach Handelsrecht und Steuerrecht 14

ABB. 3: Arbeitsablauf bei der EDV-BuchfÅhrung 28

ABB. 4: Arten der Gesch!ftsvorf!lle 38

ABB. 5: Konten der doppelten BuchfÅhrung 46

ABB. 6: Die Sachkonten 48

ABB. 7: RAP – sonstige Forderungen – sonstige Verbindlichkeiten 84

ABB. 8: Buchungen beim "bergang von BetriebsvermÇgen gegen Zahlung von Raten
und Renten 122

ABB. 9: Wichtige Bilanzierungs- und Bewertungsgrunds!tze 160

ABB. 10: Zurechnung von WirtschaftsgÅtern 164

ABB. 11: Erbbaurecht 172

ABB. 12a: Maßgeblichkeit der Handelsbilanz fÅr die Steuerbilanz 181

ABB. 12b: Ausnahmen vom Grundsatz der Maßgeblichkeit 182

ABB. 13: ZugehÇrigkeit von WirtschaftsgÅtern zum BetriebsvermÇgen 191

ABB. 14: Zusammensetzung des Eigenkapitals bei den einzelnen Rechtsformen 213

ABB. 15: Bilanzsteuerrechtliche Behandlung des GrundstÅcks 222

ABB. 16: Bilanzsteuerrechtliche Behandlung von GrundstÅcken und Geb!udeteilen 226

ABB. 17: Die bilanzsteuerrechtliche Behandlung von Geb!udeaufwendungen durch
Vermieter (EigentÅmer) und Mieter 240

ABB. 18: Nutzungsrechte 247

ABB. 19: Vorsteuer und Anschaffungskosten (§ 9b Abs. 1 EStG) 269

ABB. 20: $nderung der Vorsteueraufteilung 269

ABB. 21: Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten 279

ABB. 22: Herstellungskosten nach Handels- und Steuerrecht 286

ABB. 23: Unterschied Teilwert – gemeiner Wert 295

ABB. 24: Bewertungsmaßst!be fÅr HB und StB 301

ABB. 25: Einteilung des AnlagevermÇgens 304

ABB. 26: AfA-Methoden (außer Geb!ude) 320

ABB. 27: Abschreibungen nach Handels- und Steuerrecht 334

ABB. 28: Bewertung der WirtschaftsgÅter des AnlagevermÇgens 342

ABB. 29: Bewertung der WirtschaftsgÅter des UmlaufvermÇgens 354

ABB. 30: Sonstige Bewertungen nach § 6 EStG 373

ABB. 31: Latente Steuern (§ 274 HGB) 392

ABB. 32: RÅckstellungen nach Handels- und Steuerrecht 394

ABB. 33: RÅcklage fÅr Ersatzbeschaffung 407



ABB. 34: RÅcklage nach § 6b EStG 421

ABB. 35: Bilanz!nderung und Bilanzberichtigung 436

ABB. 36: Besonderheiten bei der steuerlichen Gewinnermittlung 444

ABB. 37: Gewinnermittlungsarten 479

ABB. 38: Steuerliches BetriebsvermÇgen einer Mitunternehmerschaft 501

ABB. 39: Vererbung von Mitunternehmeranteilen 544

ABB. 40: Aufbau des IAS/IFRS-Regelungswerks 598

ABB. 41: Bewertungsmaßst!be nach IAS/IFRS 613

ABB. 42: Finanzinstrumente in IFRS 9 beim erstmaligen Ansatz
Einordnung nach jeweiligem Gesch!ftsmodell 617

ABB. 43: Unterschiedliche Ansatz- und Bewertungsregelungen nach Handelsrecht und
internationaler Rechnungslegung (IAS/IFRS) 629

X

VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS Abbildungen



LLIITTEERRAATTUURRHHIINNWWEEIISSEE

XI

BlÇdtner/Bilke/Heining, Fallsammlung BuchfÅhrung, Bilanzen, Berichtigungstechnik, 11. Aufl. Herne 2017

Deutsche Steuererlasse 4. Aufl. Herne 2015

Bolin/Ditges/Arendt, Internationale Rechnungslegung nach IFRS, 4. Aufl. Ludwigshafen 2013

Federmann, Handbuch der Bilanzierung, Loseblattwerk, Freiburg

GrÅnberger, IFRS 2020, 16. Aufl. Herne 2019

Hoffmann/LÅdenbach, IAS/IFRS – Texte, 2020/2021, 13. Aufl. Herne 2020

Kirsch, EinfÅhrung in die internationale Rechnungslegung nach IFRS, 12. Aufl. Herne 2019

Koltermann, Fallsammlung Bilanzsteuerrecht, 19. Aufl. Herne 2020

LÅdenbach/Christian, IFRS-Essentials, 5. Aufl. Herne 2019

Meyer/Theile, Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, 30. Aufl. Herne 2019

Schmidt, Einkommensteuergesetz, 36. Aufl. MÅnchen 2017

Segebrecht/Gunsenheimer, Die EinnahmenÅberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG, 15. Aufl. Herne 2019

Theile, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 3. Aufl. Herne 2011



XII

VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS Literatur



AABBKK!!RRZZUUNNGGSSVVEERRZZEEIICCHHNNIISS

XIII

A

AB Anfangsbestand

Abs. Absatz

Abschn. Abschnitt

abzgl. abzÅglich

AfA Absetzung fÅr Abnutzung

AfaA Absetzung fÅr außergewÇhnliche Abnutzung

AfS Absetzungen fÅr Substanzverringerung

AG Aktiengesellschaft

AK Anschaffungskosten

AktG Aktiengesetz

AN Arbeitnehmer

ANK Anschaffungsnebenkosten

AO Abgabenordnung

a. o. Aufw. außerordentliche(r) Aufwand/Aufwendungen

a. o. Ertr. außerordentliche(r) Ertrag/Ertr!ge

AoH Anschaffungs- oder Herstellungskosten

apl. außerplanm!ßig

Art. Artikel

B

BA Betriebsausgaben

BAB Betriebsabrechnungsbogen

BBK BuchfÅhrung, Bilanz, Kostenrechnung (Zeitschrift)

BE Betriebseinnahmen

betr. betreffend

BewG Bewertungsgesetz

BFH Bundesfinanzhof

BGB BÅrgerliches Gesetzbuch

BGBl Bundesgesetzblatt

BilMoG Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

BilReG Bilanzrechtsreformgesetz

BilRUG Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

BMF Bundesfinanzministerium

Bp BetriebsprÅfung

BStBl Bundessteuerblatt

BV BetriebsvermÇgen

bzw. beziehungsweise



C

cif cost, insurance, freight

D

d. h. das heißt

DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag

DM Deutsche Mark

DRSC Deutsches-Rechnungslegungs-Standards-Commitee

E

EB ErÇffnungsbilanz/Endbestand

EDV Elektronische Datenverarbeitung

Erl. Erlass

ESt Einkommensteuer

EStDV Einkommensteuer-DurchfÅhrungsverordnung

EStG Einkommensteuergesetz

EStH Einkommensteuer-Hinweise

EStR Einkommensteuer-Richtlinien

EuGH Europ!ischer Gerichtshof

EU Europ!ische Union/Einzelunternehmen

A Euro

EUR Euro

E"R EinnahmenÅberschuss-Rechnung

EURLUmsG EU-Richtlinien-Umsetzungsgesetz

EUSt Einfuhrumsatzsteuer

evtl. eventuell

EW Einheitswert

F

FA Finanzamt

FinMin Finanzministerium

FinVerw Finanzverwaltung

Ford. Forderung(en)

G

GbR Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts

gem. gem!ß

ggf. gegebenenfalls

GenG Genossenschaftsgesetz

GewSt Gewerbesteuer

GKR Gemeinschaftskontenrahmen

GmbH Gesellschaft mit beschr!nkter Haftung

XIV

VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS AbkÅrzungen



GmbHG GmbH-Gesetz

GMZ Grundmietzeit

GoB Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung

grds. grunds!tzlich

GrEStG Grunderwerbsteuergesetz

GruBo Grund und Boden

GuV Gewinn und Verlust

GWG Geringwertige WirtschaftsgÅter

H

h. A. herrschende Ansicht

HA" HauptabschlussÅbersicht

HB Handelsbilanz

HGB Handelsgesetzbuch

HK Herstellungskosten

HR Handelsregister

HS Halbsatz

I

IAS International Accounting Standards

IASB Organisation zur Erstellung der IFRS

i. d. R. in der Regel

IFRS International Financial Reporting Standards

i. H.v. in HÇhe von

IKR Industriekontenrahmen

InvZulG Investitionszulagengesetz

i. S. im Sinne

i.V. m. in Verbindung mit

K

KapESt Kapitalertragsteuer

KapGes Kapitalgesellschaft

Kfz Kraftfahrzeug

KG Kommanditgesellschaft

Kj Kalenderjahr

KO Konkursordnung

KSt KÇrperschaftsteuer

L

Lkw Lastkraftwagen

LSt Lohnsteuer

LStR Lohnsteuer-Richtlinien

XV

AbkÅrzungen VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS



M

MUE Mitunternehmererlass

N

Nr. Nummer

O

OHG Offene Handelsgesellschaft

P

PB PrÅferbilanz

PE Privatentnahme

PersGes Personengesellschaft

Pkw Personenkraftwagen

PV PrivatvermÇgen

R

RAP Rechnungsabgrenzungsposten

RBW Restbuchwert

RfE RÅcklage fÅr Ersatzbeschaffung

RND Restnutzungsdauer

Rn. Randnummer

S

s. b. sonstiger betrieblicher (Ertrag bzw. Aufwand)

SBK Schlussbilanzkonto

Sa. Summe

SEStEG Gesetz Åber steuerliche Begleitmaßnahmen zur EinfÅhrung
der Europ!ischen Gesellschaft und zur $nderung weiterer
steuerrechtlicher Vorschriften

SGB Sozialgesetzbuch

sog. so genannt

St. StÅck

StB Steuerbilanz

StEntlG Steuerentlastungsgesetz

Stpfl. Steuerpflichtiger

T

TW Teilwert

Tz. Textziffer

XVI

VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS AbkÅrzungen



U

u. a. unter anderem

u. E. unseres Erachtens

UmwG Umwandlungsgesetz

UmwStG Umwandlungssteuergesetz

Urt. Urteil

US-GAAP Generally Accepted Accounting Principles

USt Umsatzsteuer

UStAE Umsatzsteuer-Anwendungserlass

UStG Umsatzsteuergesetz

usw. und so weiter

uWA unentgeltliche Wertabgaben

V

Verb. Verbindlichkeiten

verb. U. verbundene Unternehmen

VermBG VermÇgensbildungsgesetz

Vfg. VerfÅgung

vgl. vergleiche

v. H. vom Hundert

VO Verordnung

VoSt Vorsteuer

VZ Veranlagungszeitraum

W

WAB Warenausgangsbuch

WE Wareneinkauf

WEB Wareneingangsbuch

WechsG Wechselgesetz

WEK Wareneinkaufskonto

WG Wirtschaftsgut

Wj Wirtschaftsjahr

WV Warenverkauf

WVK Warenverkaufskonto

Z

z. B. zum Beispiel

ZPO Zivilprozessordnung

z.T. zum Teil

Zu. Zugang

XVII

AbkÅrzungen VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS



XVIII

VV EE RR ZZ EE II CC HH NN II SS AbkÅrzungen



Rdn. Seite

Kapitel 1: EinfÅhrung 1 7

1.1 Begriff 1 7

1.2 Geschichtliche Entwicklung 2 7

1.3 BuchfÅhrung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens 4 7

1.4 Bedeutung der BuchfÅhrung 11 11

Kapitel 2: BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungsvorschriften 14 11

2.1 BuchfÅhrungspflicht nach Handelsrecht 15 12

2.2 BuchfÅhrungspflicht nach Steuerrecht 17 13

2.2.1 Abgeleitete BuchfÅhrungspflicht nach § 140 AO 17 13

2.2.2 Origin!re BuchfÅhrungspflicht nach § 141 AO 18 13

2.3 Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung 19 13

2.4 Aufbewahrungsfristen 21 16

2.5 "bergangsvorschriften 21a 17

2.6 BuchfÅhrung und Aufzeichnungen 22 17

2.7 Verstoß gegen BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten 23 18

Kapitel 3: Die BuchfÅhrungssysteme 24 18

3.1 Allgemeines 24 18

3.2 Bestandteile einer BuchfÅhrung 26 19

3.2.1 Der Buchungsbeleg 26 19

3.2.2 Die GrundbÅcher 27 19

3.2.3 Das Hauptbuch 28 19

3.2.4 Die NebenbÅcher 29 19

3.3 BuchfÅhrungssysteme 30 20

3.3.1 Die einfache BuchfÅhrung 30 20

3.3.2 Die doppelte BuchfÅhrung 33 21

3.4 Formen der doppelten BuchfÅhrung 35 21

3.4.1 "bertragungsbuchfÅhrung 35 21

3.4.2 DurchschreibebuchfÅhrung 37 22

3.4.2.1 Allgemeines 37 22

3.4.2.2 Kontenplan – Kontenrahmen 41 24

1

TTEEIILL AA:: BBUUCCHHFF!!HHRRUUNNGG



Rdn. Seite

3.4.3 Die EDV-BuchfÅhrung 46 25

3.4.3.1 Sachkonten (Kontennummern entsprechend
„DATEV-Kontenrahmen“) 52 27

3.4.3.2 Personenkonten 52 27

Kapitel 4: Inventur – Inventar – Bilanz 58 28

4.1 Allgemeines 58 28

4.2 Inventur 59 29

4.3 Inventar 62 30

4.4 Die Bilanz 64 30

4.4.1 Bedeutung der Bilanz 64 30

4.4.2 $nderung der Bilanz durch Gesch!ftsvorf!lle 71 32

4.4.2.1 BetriebsvermÇgensumschichtungen 73 32

4.4.2.2 BetriebsvermÇgensver!nderungen 77 33

Kapitel 5: Das Konto 100 41

5.1 Allgemeines 100 41

5.2 Grunds!tze fÅr die Kontenentwicklung 108 43

5.3 Kontenarten 109 43

5.3.1 Bestandskonten 110 44

5.3.2 Erfolgskonten 112 44

5.3.3 Gemischte Konten 115 48

Kapitel 6: Der Buchungssatz 117 49

6.1 Allgemeines 117 49

6.2 Angaben im Buchungssatz 118 49

6.3 Erweiterter Buchungssatz 119 50

6.4 Auslegung von Buchungss!tzen 120 50

6.5 Zusammenfassung 121 50

6.6 "bungen 122 51

Kapitel 7: Der Kontenabschluss 123 51

7.1 Abschluss der Bestandskonten 124 51

7.2 Abschluss der Konten Entnahmen und Einlagen 127 52

2

TT EE II LL AA BuchfÅhrung



Rdn. Seite

7.3 Abschluss der Erfolgskonten 130 53
7.3.1 Abschluss der Aufwandskonten 132 53
7.3.2 Abschluss der Ertragskonten 133 54
7.3.3 Abschluss des GuV-Kontos 134 54

7.4 Abschluss des Kapitalkontos 136 55

7.5 Abschluss der gemischten Konten 137 57

7.6 Schematische Gesamtdarstellung der KontenabschlÅsse 139 59

Kapitel 8: Die Mehrwertsteuerkonten 140 59

8.1 Das Umsatzsteuerkonto 140 59

8.2 Das Vorsteuerkonto 143 60

8.3 Abschluss der Mehrwertsteuerkonten 145 61
8.3.1 Abschluss des Vorsteuerkontos 145 61
8.3.2 Abschluss des Umsatzsteuerkontos 146 61

Kapitel 9: Die Warenkonten 149 62

9.1 Allgemeines 149 62

9.2 Wirtschaftliche Begriffe zum Warengesch!ft 151 63
9.2.1 Wareneinsatz 151 63
9.2.2 Wirtschaftlicher Umsatz 153 63
9.2.3 Der Rohgewinn 154 63
9.2.4 Der Rohgewinnsatz und der Rohgewinnaufschlagsatz 155 64

9.3 Das einheitliche Warenkonto 157 64

9.4 Die getrennten Warenkonten 160 65
9.4.1 Das Wareneinkaufskonto (WEK) 162 65
9.4.2 Das Warenverkaufskonto (WVK) 166 66
9.4.3 Abschluss der getrennten Warenkonten 167 66

9.4.3.1 Der Nettoabschluss 167 66
9.4.3.2 Der Bruttoabschluss 168 67

9.5 Die Buchung der Erwerbsnebenkosten 170 68

9.6 Die Buchung von Preisnachl!ssen 173 69
9.6.1 Rabatte 174 69
9.6.2 Boni 175 69
9.6.3 Skonti 176 70
9.6.4 Sonstige Entgeltsminderungen 180 72

9.7 Die Buchung von Warenentnahmen, Warenverderb oder Schwund 184 73
9.7.1 Warenentnahmen 184 73
9.7.2 Warenverderb, Schwund 187 74

3

BuchfÅhrung TT EE II LL AA



Rdn. Seite

Kapitel 10: Buchungen zum Jahresabschluss 200 74

10.1 Allgemeines 200 74

10.2 Die Buchung der Abschreibungen 202 75

10.3 Buchungen zur Abgrenzung der betrieblichen von der privaten Sph!re 204 76

10.3.1 Private Pkw-Nutzung 204 76

10.3.1.1 Allgemeines 204 76

10.3.1.2 Zuordnung zum Unternehmen 211 77

10.3.1.3 Nicht dem Unternehmen zugeordnete Fahrzeuge 213 77

10.3.1.4 Besteuerung der nichtunternehmerischen Nutzung eines
dem Unternehmen zugeordneten Fahrzeugs 214 77

10.3.1.5 Wahlrechte 216 78

10.3.1.6 Miete oder Leasing von Fahrzeugen 217 78

10.3.1.7 Besonderheiten bei Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen 218 78

10.3.1.8 Weitere Neuregelung durch das Jahressteuergesetz 2019 219 79

10.4 Die Buchung der nichtabzugsf!higen Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5
EStG 263 79

10.5 Die Buchung von Rechnungsabgrenzungen, sonstigen Forderungen und
sonstigen Verbindlichkeiten 265 80

10.5.1 Allgemeines 265 80

10.5.2 Rechnungsabgrenzungen 267 80

10.5.3 Sonstige Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 271 82

10.6 RÅckstellungen 275 85

10.7 Die HauptabschlussÅbersicht 278 86

10.7.1 Bedeutung und Begriff 278 86

10.7.2 Aufbau der HauptabschlussÅbersicht 279 87

10.8 Storno- und Berichtigungsbuchungen 291 89

10.8.1 Allgemeines 291 89

10.8.2 Stornobuchung 292 90

10.8.3 Berichtigungsbuchungen 294 90

10.9 "bungsfall zum Jahresabschluss 296 92

Kapitel 11: Buchung besonderer Gesch!ftsvorf!lle 336 96

11.1 Die Buchung von LÇhnen und Geh!ltern 336 96

11.1.1 Allgemeines 336 96

11.1.2 Buchung von vermÇgenswirksamen Leistungen 338 97

11.1.3 Buchung von LohnvorschÅssen (Arbeitgeberdarlehen) 340 97

11.1.4 Buchung von Sachzuwendungen 342 98

11.1.4.1 "berlassung von Werkswohnungen 343 98

11.1.4.2 Kostenlose Kantinenverpflegung 344 99

4

TT EE II LL AA BuchfÅhrung



Rdn. Seite

11.1.4.3 Verbilligte Essen in Gastst!tten 346 99

11.1.4.4 Freie Unterkunft und freie Verpflegung 349 100
11.1.5 Buchungen bei geringfÅgigen Besch!ftigungen 350 100

11.2 Buchungen beim Wechselgesch!ft 353 101
11.2.1 Begriff 353 101
11.2.2 Bedeutung 354 101
11.2.3 Der Wechsellauf 355 102

11.2.3.1 Aufbewahrung des Wechsels 356 102
11.2.3.2 Weitergabe des Wechsels an Gesch!ftsfreunde 357 103
11.2.3.3 Wechsel-Diskontierung 360 103

11.2.4 Die Wechselprolongation 365 104
11.2.5 Der Wechselprotest und Wechselregress 370 105

11.3 Wertberichtigungen 372 107
11.3.1 Allgemeines 372 107
11.3.2 Berechnung der HÇhe der Wertberichtigung 376 107

11.4 Buchungen bei Wertpapieren 385 109
11.4.1 Festverzinsliche Wertpapiere 385 109
11.4.2 Anteile an Kapitalgesellschaften 387 110
11.4.3 Der Erwerb junger Aktien 390 111

11.5 Buchungen bei Kommissionsgesch!ften 393 112
11.5.1 Allgemeines 393 112
11.5.2 Einkaufskommission 394 112
11.5.3 Verkaufskommission 396 113

11.6 Die Buchung von Darlehen 400 115
11.6.1 Allgemeines 400 115
11.6.2 F!lligkeitsdarlehen 402 115
11.6.3 Tilgungsdarlehen 408 115
11.6.4 Vorzeitige Darlehenstilgung 410 116

11.7 Buchungen beim Renten- und Ratenkauf 411 117

11.7.1 Allgemeines 411 117
11.7.2 Buchungen beim Ratenkauf 413 117
11.7.3 Buchungen beim Rentenkauf 420 119

11.7.3.1 Begriff 420 119
11.7.3.2 Betriebliche Versorgungsrenten 422 119
11.7.3.3 Betriebliche Ver!ußerungsrenten 425 120
11.7.3.4 $nderung der Rentenzahlungen aufgrund einer

Wertsicherungsklausel 428 121
11.7.3.5 Buchungen beim vorzeitigen Wegfall der Rentenschuld 429 121
11.7.3.6 Buchungen beim "bergang von BetriebsvermÇgen gegen

Zahlung von Raten und Renten 430 121

11.8 Buchungen bei Leasinggesch!ften 432 123
11.8.1 Allgemeines 432 123

5

BuchfÅhrung TT EE II LL AA



Rdn. Seite

11.8.2 Leasingarten 434 123
11.8.2.1 Anzahl und T!tigkeit der beteiligten Personen 434 123
11.8.2.2 Die Einteilung kann aber auch nach der Art des

Leasinggegenstandes vorgenommen werden 434 123
11.8.2.3 FÅr die steuerliche Beurteilung ist die Einteilung nach der

Vertragsgestaltung maßgebend 434 124
11.8.3 Steuerliche und buchm!ßige Behandlung 435 124

11.8.3.1 Operating-Leasing 436 124
11.8.3.2 Finanzierungs-Leasing 437 124
11.8.3.3 Spezial-Leasing 452 129

11.9 Buchungen beim Tausch von WirtschaftsgÅtern 453 129
11.9.1 Allgemeines 453 129
11.9.2 Tausch mit Baraufgabe 455 129
11.9.3 Tausch mit Baraufgabe und verdecktem Preisnachlass 456 130

6

TT EE II LL AA BuchfÅhrung



Teil A: BuchfÅhrung

Kapitel 1: EinfÅhrung

1.1 Begriff

Die BuchfÅhrung ist eine Zeitabschnittsrechnung, d. h., alle Vorg!nge, die den betriebli-
chen Bereich berÅhren, werden fÅr einen bestimmten Zeitabschnitt (Wirtschaftsjahr)
so erfasst, dass sie sich von ihrer Entstehung bis zur Abwicklung nachvollziehen lassen.

Unerheblich ist es dabei, ob diese Vorg!nge zu einer Ver!nderung des Betriebsver-
mÇgens fÅhren, ob sie sich ausschließlich im betrieblichen Bereich oder zwischen dem
privaten und dem betrieblichen Bereich abspielen.

1.2 Geschichtliche Entwicklung

Zwar wurden schon Jahrtausende v. Chr. von den Kaufleuten Aufzeichnungen Åber ihre
Gesch!ftst!tigkeit vorgenommen, doch erst mit der Pr!gung von MÅnzen wurde es
mÇglich, diese Aufzeichnungen zahlenm!ßig darzustellen. Sie erfolgten meist in der Fa-
milienchronik und beschr!nkten sich auf die Abwicklung von Kreditgesch!ften.

Mit der stetigen Expansion der Handelsh!user und dem Beginn des Industriezeitalters
wurden detaillierte und genauere Aufzeichnungen unerl!sslich. So wurde schon zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts die aus Italien kommende und erstmals von dem MÇnch
Luca Pacioli beschriebene doppelte BuchfÅhrung in Deutschland angewendet.

Die bekannten Kontenseitenbezeichnungen „Soll“ und „Haben“ sind ebenfalls italie-
nischen Ursprungs und bedeuten: Buchung auf der linken Seite, der Konteninhaber soll
zahlen und bei Buchung auf der rechten Seite, der Konteninhaber hat zu bekommen.
Die Bezeichnungen stammen aus der Zeit, als sich die Aufzeichnungen fast ausschließ-
lich auf Kreditgesch!fte (Forderungen und Verbindlichkeiten) beschr!nkten.

Das von Pacioli beschriebene System der doppelten BuchfÅhrung mit Grundbuch (Me-
morial), Hauptbuch und NebenbÅchern ist bis heute im Prinzip unver!ndert geblieben,
wenn auch die Formen und die Technik sich ver!ndert haben.

1.3 BuchfÅhrung als Teil des betrieblichen Rechnungswesens

Das betriebliche Rechnungswesen hat die Aufgabe, alle Vorg!nge und Prozesse, die
sich wert- oder mengenm!ßig ausdrÅcken lassen, zu erfassen. Es entwickelte sich aus
der BuchfÅhrung und trug der fortschreitenden Industrialisierung dadurch Rechnung,
dass die Aufzeichnungen in der BuchfÅhrung um die Erfassung und Auswertung aller
Daten erweitert wurden, die der Unternehmer benÇtigt, um die Wirtschaftlichkeit sei-
nes Betriebs zu kontrollieren und fÅr die Zukunft zu planen.
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Das gesamte betriebliche Rechnungswesen hat mehrere, verschiedenartige Aufgaben zu
erfüllen. Es umfasst daher alle Verfahren zur ziffernmäßigen Erfassung und Zurechnung der
betrieblichen Vorgänge und gliedert sich in vier Grundformen:

Buchführung und Bilanz
(Finanzbuchhaltung)

Kostenrechnung
(Betriebsbuchhaltung)

I. Begriff:

Ziffernmäßige Erfassung aller
angefallenen Kosten eines
Zeitabschnitts, geordnet nach:

ÿ der Art ihrer Entstehung,
ÿ dem Ort ihrer Entstehung,
ÿ ihrer Verrechnung.

I. Begriff:

Ziffernmäßige Erfassung aller
Geschäftsvorfälle eines Zeitabschnitts
(Wirtschaftsjahr), und zwar chronologisch
(im Grundbuch) und sachlich (auf
Sachkonten) geordnet.

II. Aufgaben:

ÿ Informationsquelle,
ÿ Beweismittel,
ÿ Beleihungsunterlage,
ÿ Grundlage der Besteuerung.

II. Aufgaben:

ÿ WirtschaftlichkeitGewährleistung der
der betrieblichen Leistungserstellung,

ÿ Schaffung von Unterlagen für die
Bewertung hergestellter Erzeugnisse,

ÿ Schaffung von Unterlagen für die
Statistik und Planung.

III. Grundform:

Doppelte Buchführung.
Führung entweder handschriftlich,
maschinell oder mit EDV-Anlage.

III. Grundform:

ÿ Kostenartenrechnung,
ÿ Kostenstellenrechnung,
ÿ Kostenträgerrechnung.

ABB. 1: Das betriebliche Rechnungswesen
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Statistik
(Vergleichsrechnung)

Planung

I. Begriff:

Gegenüberstellung betrieblicher
Kennzahlen mehrerer Zeitabschnitte.

I. Begriff:

Festlegung der zukünftigen
Entwicklung des Betriebes.

II. Aufgaben:

ÿ Feststellung und Kontrolle der
bisherigen Entwicklung des Betriebes,

ÿ Schaffung von Grundlagen und
Erkenntnissen für die Planung,

ÿ Zeitvergleich,
ÿ Soll-Ist-Vergleich.

II. Aufgaben:

ÿ anAnpassung der Betriebsstruktur
veränderte wirtschaftliche Verhältnisse,

ÿ Ausbau und Erschließung neuer
Absatzmärkte.

III. Grundform:

Statistik ist keine geschlossene
Gesamtrechnung, sondern besteht
aus Einzelstatistiken, wie z. B.

ÿ Einkaufsstatistik,
ÿ Verkaufsstatistik,
ÿ Kostenstatistik.

III. Grundform:

Einzelplanung, wie
ÿ Absatz,
ÿ Produktion,
ÿ Beschaffung.

Gesamtplanung =
Zusammenfassung aller
Einzelplanungen
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Eingeteilt wird das Rechnungswesen in folgende vier Bereiche:

a) Die BuchfÅhrung, die mit ihrem Zahlenmaterial eine wichtige Grundlage fÅr das ge-
samte Rechnungswesen bildet und damit eine Kernfunktion im Rechnungswesen
erfÅllt.

b) Die Kosten- und Leistungsrechnung, die mit dem Zahlenwerk der BuchfÅhrung und
den sog. kalkulatorischen Kosten (Kosten, die nur fÅr Zwecke der betrieblichen Kal-
kulation angesetzt werden), die Selbstkosten, getrennt nach Betriebsabteilungen,
fÅr die betrieblichen Leistungen ermittelt.

Der Unterschied zur BuchfÅhrung besteht im Wesentlichen darin, dass die Kosten- und
Leistungsrechnung nur die Kosten erfasst, die fÅr die Erstellung der betrieblichen Leis-
tungen Åblich und angemessen sind, w!hrend die BuchfÅhrung alle Gesch!ftsvorf!lle
aufzeichnet, auch soweit sie außergewÇhnlich sind, oder mit der eigentlichen Betriebs-
t!tigkeit in keinem Zusammenhang stehen (z. B. Hilfsgesch!fte).

c) Die Statistik als weiterer Zweig des Rechnungswesens baut auf dem Zahlenwerk
von BuchfÅhrung und Kostenrechnung sowie eigener Erhebungen auf, ermittelt be-
triebliche Kennzahlen und zeigt durch den Vergleich von Zahlen und Daten wichtige
Zusammenh!nge auf. Dem Unternehmer dient sie der Betriebskontrolle.

d) Die Planungsrechnung verarbeitet das Zahlenmaterial aus der BuchfÅhrung, der
Kosten- und Leistungsrechnung und der Statistik und ermÇglicht so dem Unterneh-
mer, wirtschaftlich notwendige Entscheidungen fÅr die Zukunft zu treffen.

W!hrend frÅher mancher Unternehmer das betriebliche Rechnungswesen (ausgenom-
men die BuchfÅhrung) als eine l!stige und unproduktive Sache ansah, wuchs im Zuge
notwendiger Rationalisierungsmaßnahmen die Bedeutung st!ndig an. Denn wer ver-
meidbare Kostenbereiche ausmerzen will, muss diese erst erkennen, und diese Infor-
mation liefert das Rechnungswesen.

Dank moderner EDV-Anlagen ist heute eine nahezu unbegrenzte Ausweitung des be-
trieblichen Rechnungswesens technisch mÇglich. Praktische Grenzen werden allerdings
durch die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen gezogen.
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1.4 Bedeutung der BuchfÅhrung

Alle Privatpersonen, die zum Monatsersten ihren Arbeitslohn oder sonstige BezÅge auf-
teilen in

" Betr!ge fÅr evtl. Ratenzahlungen,

" RÅcklagen fÅr grÇßere Anschaffungen oder fÅr Urlaub,

" Beitragszahlungen fÅr Versicherungen,

" Mietzahlungen oder monatlich wiederkehrende Kosten und

" Kosten fÅr den Lebensunterhalt,

machen eine BuchfÅhrung. Dabei werden schriftliche Aufzeichnungen nur dann ge-
macht, wenn z. B. der Nachweis gefÅhrt werden soll, dass das Haushaltsgeld nicht
mehr ausreicht.

Der Unternehmer, der seine Gesch!ftsvorf!lle nicht im Kopf behalten kann, muss auf
seine Aufzeichnungen zurÅckgreifen, wenn er feststellen will, welche Forderungen und
Schulden er hat. Seine BuchfÅhrung zeigt ihm aber nicht nur Stand und Ver!nderung
seines betrieblichen VermÇgens, sondern auch Erfolg oder Misserfolg seiner betriebli-
chen T!tigkeit an.

Damit ist die BuchfÅhrung vorrangig eine Informationsquelle fÅr den Unternehmer
selbst.

Auch im Rechtsstreit mit Gesch!ftspartnern Åber ausgefÅhrte Lieferungen und Leistun-
gen oder Åber geleistete Zahlungen (z. B. Schmiergelder) dient die BuchfÅhrung als
Nachweis. Sie wird damit zum Beweismittel.

Aber auch dritte Personen (z. B. Gl!ubiger, Banken) sind an der BuchfÅhrung interes-
siert, denn daraus kÇnnen RÅckschlÅsse auf die DarlehenswÅrdigkeit des Unterneh-
mens geschlossen werden. Insoweit dient die BuchfÅhrung als Beleihungsunterlage.

Nicht zuletzt fÅr das Finanzamt erlangt die BuchfÅhrung Bedeutung, denn der Gewinn
wird bei der Einkommen-, Gewerbe- und KÇrperschaftsteuer, die Ums!tze bei der Um-
satzsteuer und der Stand des betrieblichen VermÇgens bei der Ermittlung des Einheits-
werts (im Wesentlichen fÅr Zwecke der Grundsteuer) zu Grunde gelegt. Die BuchfÅh-
rung ist damit auch die wichtigste Grundlage fÅr die Besteuerung.

Kapitel 2: BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungsvorschriften
Wegen der außerordentlichen Bedeutung der BuchfÅhrung und um eine einheitliche
Aussagekraft zu gew!hrleisten, wurde sowohl im Handelsrecht als auch im Steuerrecht
eine Reihe von Vorschriften erlassen, die klarstellen, wer BÅcher fÅhren muss und wel-
che Grunds!tze fÅr eine ordnungsm!ßige BuchfÅhrung gelten.
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2.1 BuchfÅhrungspflicht nach Handelsrecht

Nach § 238 HGB ist jeder Kaufmann verpflichtet, BÅcher zu fÅhren und in diesen seine
Handelsgesch!fte und die Lage seines VermÇgens nach den Grunds!tzen ordnungs-
m!ßiger BuchfÅhrung ersichtlich zu machen. Außerdem ist er zu Beginn seines Han-
delsgewerbes und am Schluss jedes Gesch!ftsjahres verpflichtet, ein Inventar und eine
Bilanz aufzustellen (§§ 240 u. 242 HGB).

Diese Verpflichtung gilt fÅr Kaufleute i. S. d. §§ 1 – 6 HGB. Sie beginnt,

" bei Kaufleuten kraft Bet!tigung nach § 1 HGB mit Beginn der T!tigkeit,

" bei Kaufleuten kraft Eintragung nach § 2 HGB mit Eintragung im Handelsregister,

" bei Formkaufleuten nach § 6 HGB mit Entstehung der Gesellschaft.

HHIINNWWEEIISS::

Von den Verpflichtungen nach §§ 238 – 241 HGB wurden nach Inkrafttreten des Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) nach § 241a HGB Einzelkaufleute, die nicht
Kapitalmarkt orientiert sind, befreit, wenn sie in zwei aufeinander folgenden Ge-
sch!ftsjahren nicht mehr als 500 000A UmsatzerlÇse und 50 000A JahresÅberschuss
ausweisen. Mit Wirkung ab dem 1. 1. 2016 wurden diese Grenzen durch das BÅrokratie-
entlastungsgesetzt vom 28. 7. 2015 auf 600 000A Umsatz bzw. 60 000A Gewinn er-
hÇht. (Zu den Einzelheiten einer #bergangsregelung siehe § 19 Abs. 8 und 9 EGAO). Im
Fall der NeugrÅndung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn diese Werte am ersten
Abschlussstichtag nach der NeugrÅndung nicht Åberschritten werden (§ 241a Abs. 2
HGB).

Neben dem HGB finden sich im Aktiengesetz, im GmbHG und im GenG Vorschriften
zur BuchfÅhrung, die nicht nur fÅr die betreffenden Gesellschaftsformen Anwendung
finden. Insbesondere sind die erg!nzenden Vorschriften fÅr Kapitalgesellschaften nach
§ 264 ff. HGB zu beachten. Seit dem 1. 1. 2002 sind zus!tzlich von bestimmten offenen
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften die Vorschriften des zweiten Ab-
schnitts des HGB (§§ 264 –335b HGB) zu beachten.

FÅr Kleinstkapitalgesellschaften wurden mit dem MicroBilG v. 27. 12. 2012 (BGBl 2012 I
2751) zahlreiche Erleichterungen eingefÅhrt.
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2.2 BuchfÅhrungspflicht nach Steuerrecht

2.2.1 Abgeleitete BuchfÅhrungspflicht nach § 140 AO

Nach § 140 AO sind alle, die nach nicht steuerlichen Vorschriften zur BuchfÅhrung ver-
pflichtet sind, auch fÅr steuerliche Zwecke daran gebunden. Damit werden die handels-
rechtlichen Vorschriften zu steuerlichen Pflichten erkl!rt und damit erzwingbar ge-
macht.

2.2.2 Origin!re BuchfÅhrungspflicht nach § 141 AO

Diese Vorschrift erweitert den Kreis der BuchfÅhrungspflichtigen auf Gewerbetreiben-
de und Land- und Forstwirte, die nach den Feststellungen der letzten Veranlagung be-
stimmte Grenzen bezÅglich Umsatz oder Gewinn Åberschritten haben.

In diesen F!llen beginnt die BuchfÅhrungspflicht mit Beginn des auf die Aufforderung
des Finanzamts folgenden Wirtschaftsjahres.

BBEEIISSPPIIEELL:: P In der Anlage zum Einkommensteuerbescheid fÅr 01 hat das Finanzamt den Unter-
nehmer wegen #berschreitung der Gewinngrenze aufgefordert, kÅnftig BÅcher zu fÅhren. Der
Bescheid wird am 10. 10. 02 zugestellt. Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr.

Der Unternehmer muss ab 1. 1. 03 eine BuchfÅhrung einrichten.

2.3 Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung

Aus den §§ 238 – 244 HGB, §§ 148 – 161 AktG, §§ 41 – 42 GmbHG sowie den §§ 140 –
154 AO i.V. m. R 5.2 EStR ergeben sich folgende Grunds!tze fÅr die Ordnungsm!ßigkeit
der BuchfÅhrung.

" Alle Gesch!ftsvorf!lle mÅssen vollst!ndig, richtig und zeitgerecht erfasst werden,
sodass sie sich von ihrer Entstehung bis zur Abwicklung verfolgen lassen.

" Die Eintragungen sind in einer lebenden Sprache vorzunehmen.

" Buchungen dÅrfen nicht nachtr!glich so ver!ndert werden, dass der ursprÅngliche
Inhalt nicht mehr feststellbar ist.

" Buchungen dÅrfen nicht ohne Beleg vorgenommen werden.

" Bei Kreditgesch!ften sind die Entstehung der Forderungen und Schulden und ihre
Tilgung als getrennte Gesch!ftsvorf!lle zu behandeln.

" Die BuchfÅhrung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverst!ndigen Dritten
innerhalb angemessener Zeit einen #berblick Åber die Gesch!ftsvorf!lle und Åber
die VermÇgenslage des Unternehmens vermitteln kann.
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Buchführungspflicht nach Handelsrecht

I. Ziel
Im Vordergrund steht der Gläubigerschutz.

II. Personenkreis
1. § 1 HGB:

Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.
Ausnahme:
Es ist kein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb
erforderlich.

2. § 2 HGB:
Kaufmann kraft Eintragung.

3. § 6 HGB:
ÿ Personengesellschaften, soweit sie ein Handelsgewerbe betreiben.

Ausnahme:
Es ist kein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb
erforderlich.

ÿ Kapitalgesellschaften kraft Rechtsform (§ 3 AktG).

III. Inhalt der Verpflichtung
1. Nach § 238 HGB ist jeder Kaufmann verpflichtet, Bücher zu führen

und darin seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu
machen.

2. Aufbewahrung der entsprechenden Unterlagen nach § 257 HGB.
3. Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander-

folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als 600 000 € Umsatzerlöse und
60 000 € Jahresüberschuss aufweisen, sind von der handelsrechtlichen
Buchführungspflicht befreit (§ 241a HGB).

IV. Beginn und Ende
ÿ Beginn grundsätzlich mit Aufnahme der Tätigkeit (§ 1 HGB) bzw. mit

der Eintragung (§ 2 HGB).
ÿ Ende mit dem Verlust der Kaufmannseigenschaft.

Wie im Handelsrecht gibt es auch im Steuerrecht neben den Buchführungspflichten
bestimmte Aufzeichnungspflichten.

ABB. 2: Buchführungspflichten nach Handelsrecht und Steuerrecht
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Buchführungspflicht nach Steuerrecht

I. Ziel
Im Vordergrund steht die zutreffende Gewinnermittlung.

II. Personenkreis
1. Nach § 140 AO:

Personen, die nach anderen Gesetzen buchführungspflichtig sind, sind
es auch nach Steuerrecht.

2. Nach § 141 AO:
Alle anderen Gewerbetreibenden sowie Land- und Forstwirte, wenn
Umsatz, Gewinn oder Wirtschaftswert bestimmte Grenzen über-
schreitet, zurzeit:

ÿ Umsatz mehr als 600 000 €
ÿ Gewinn mehr als 60 000 €
ÿ Wirtschaftswert mehr als 25 000 €

III. Inhalt der Verpflichtung
1. Die nach Handelsrecht bestehende Verpflichtung zu ordnungsmäßiger

Buchführung und Bilanzierung ist auch im Interesse der
Besteuerung zu erfüllen.

2. § 141 AO verlangt die Führung von Büchern und regelmäßige
Abschlüsse auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen.

IV. Beginn und Ende
1. Für die Verpflichtung nach § 140 AO gelten die Regelungen des

Handelsrechts.
2. Die rein steuerrechtliche Buchführungspflicht beginnt grundsätzlich

mit Beginn des Jahres, das auf die Bekanntgabe der Mitteilung
erfolgt, durch die die Finanzbehörde auf den Beginn der
Verpflichtung hingewiesen hat.

3. Verpflichtung endet mit Ablauf des Wj., das auf das Wj. folgt, in dem
die Finanzbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen nicht mehr
vorliegen.
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2.4 Aufbewahrungsfristen

Nach § 147 AO in Verbindung mit § 257 HGB sind die folgenden Unterlagen geordnet
aufzubewahren:

1. BÅcher und Aufzeichnungen, Inventare, JahresabschlÅsse, Lageberichte, die ErÇff-
nungsbilanz sowie die zu ihrem Verst!ndnis erforderlichen Arbeitsanweisungen
und sonstigen Organisationsunterlagen,

2. die empfangenen Handels- oder Gesch!ftsbriefe,

3. Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Gesch!ftsbriefe,

4. Buchungsbelege,

5. Unterlagen nach Art. 15 Abs. 1 und Art. 163 des Zollkodex der Union,

6. sonstige Unterlagen, soweit sie fÅr die Besteuerung von Bedeutung sind.

Mit Ausnahme der JahresabschlÅsse, der ErÇffnungsbilanz und der Unterlagen nach
Abs. 1 Nr. 4a, sofern es sich bei letztgenannten Unterlagen um amtliche Urkunden oder
handschriftlich zu unterschreibende nicht fÇrmliche Pr!ferenznachweise handelt, kÇn-
nen die in Abs. 1 aufgefÅhrten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildtr!ger
oder auf anderen Datentr!gern aufbewahrt werden, wenn dies den Grunds!tzen ord-
nungsm!ßiger BuchfÅhrung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder
die Daten

1. mit den empfangenen Handels- oder Gesch!ftsbriefen und den Buchungsbelegen
bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich Åbereinstimmen, wenn sie les-
bar gemacht werden,

2. w!hrend der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfÅgbar sind, unverzÅglich
lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden kÇnnen.

Die oben unter Nr. 1, 4 und 4a aufgefÅhrten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen
oben aufgefÅhrten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen
Steuergesetzen kÅrzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. KÅrzere Aufbewah-
rungsfristen nach außersteuerlichen Gesetzen lassen diese Frist unberÅhrt. Bei empfan-
genen Lieferscheinen, die keine Buchungsbelege nach Nr. 4 sind, endet die Aufbewah-
rungsfrist mit dem Erhalt der Rechnung. FÅr abgesandte Lieferscheine, die keine Bu-
chungsbelege nach Nr. 4 sind, endet die Aufbewahrungsfrist mit dem Versand der
Rechnung. Die Aufbewahrungsfrist l!uft jedoch nicht ab, soweit und solange die Unter-
lagen fÅr Steuern von Bedeutung sind, fÅr welche die Festsetzungsfrist noch nicht ab-
gelaufen ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht.

Durch das BÅrgerentlastungsgesetz III vom 8. 11. 2019 wurde die Archivierung elektro-
nisch gespeicherter Steuerunterlagen vereinfacht: FÅr Unternehmen entf!llt die Pflicht,
bei einem Wechsel der Steuersoftware zehn Jahre lang die alten Datenverarbeitungs-
programme in Betrieb zu halten. Sie kÇnnen nun fÅnf Jahre nach dem Wechsel abge-
schafft werden, wenn ein Datentr!ger mit den gespeicherten Steuerunterlagen vorhan-
den ist.
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Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte
Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die ErÇffnungsbilanz, der Jahres-
abschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Gesch!ftsbrief empfan-
gen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Auf-
zeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Bilanz zum 31. 12. 01 wird am 10. 6. 02 aufgestellt.

Fristbeginn 31. 12. 02, 24:00 Uhr – Fristablauf 31. 12. 12, 24:00 Uhr.

Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildtr!ger
oder auf anderen Datentr!gern vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen
Hilfsmittel zur VerfÅgung zu stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu
machen; auf Verlangen der FinanzbehÇrde hat er auf seine Kosten die Unterlagen un-
verzÅglich ganz oder teilweise auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduk-
tionen beizubringen.

Sind die oben unter 1 – 5 genannten Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungs-
systems erstellt worden, hat die FinanzbehÇrde im Rahmen einer AußenprÅfung das
Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssys-
tem zur PrÅfung dieser Unterlagen zu nutzen. Sie kann im Rahmen einer AußenprÅ-
fung auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet
oder ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell ver-
wertbaren Datentr!ger zur VerfÅgung gestellt werden. Teilt der Steuerpflichtige der Fi-
nanzbehÇrde mit, dass sich diese Daten nach Abs. 1 bei einem Dritten befinden, so hat
der Dritte

1. der FinanzbehÇrde Einsicht in die fÅr den Steuerpflichtigen gespeicherten Daten zu
gew!hren oder

2. diese Daten nach den Vorgaben der FinanzbehÇrde maschinell auszuwerten oder

3. ihr die fÅr den Steuerpflichtigen gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf
einem maschinell verwertbaren Datentr!ger zur VerfÅgung zu stellen.

2.5 "bergangsvorschriften

Die verkÅrzte Aufbewahrungsfrist fÅr Lieferscheine gilt fÅr alle Lieferscheine, deren
Aufbewahrungsfrist in der Fassung des § 147 Abs: 3 der AO in der bis zum 31. 12. 2016
geltenden Fassung noch nicht abgelaufen ist.

2.6 BuchfÅhrung und Aufzeichnungen

W!hrend die BuchfÅhrung alle Gesch!ftsvorf!lle erfasst, beschr!nken sich die Auf-
zeichnungen auf ganz spezielle Arten von Gesch!ftsvorf!llen.

Vorschriften fÅr Aufzeichnungen finden sich in erster Linie außerhalb des Steuerrechts,
z. B. Apotheker = Giftbuch, Banken = DepotbÅcher, Hebammen = Geburtenregister, Ho-
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telgewerbe = FremdenbÅcher, Schornsteinfeger = Kehrbuch, Weinbaubetriebe = Keller-
buch.

Aber auch das Steuerrecht kennt Aufzeichnungsvorschriften, z. B. § 143 AO = Warenein-
gang oder § 144 AO = Warenausgang oder § 4 Abs. 7 EStG = Aufzeichnungsvorschrift
fÅr bestimmte Betriebsausgaben.

2.7 Verstoß gegen BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten

Grunds!tzlich kann das Finanzamt die ErfÅllung der Pflichten nach § 328 AO erzwin-
gen. Bei NichterfÅllen kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen sch!tzen. Auch
die Einleitung eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit nach
§ 379 AO ist mÇglich.

Dagegen sind SteuervergÅnstigungen grunds!tzlich nicht mehr von der Ordnungs-
m!ßigkeit der BuchfÅhrung abh!ngig.

Kapitel 3: Die BuchfÅhrungssysteme

3.1 Allgemeines

Trotz umfangreicher Vorschriften zur Ordnungsm!ßigkeit der BuchfÅhrung finden sich
weder im Handelsrecht noch im Steuerrecht Regelungen, wonach ein bestimmtes
BuchfÅhrungssystem vorgeschrieben w!re (vgl. auch R 5.2 Abs. 2 EStR).

So kann die BuchfÅhrung in Form von gebundenen BÅchern, als LoseblattbuchfÅhrung
oder als Offene-Posten-Buchhaltung gefÅhrt werden.

Dabei ist es gleichgÅltig, ob die BuchfÅhrung handschriftlich, maschinell oder mit EDV-
Anlagen erstellt wird.

Nach der geltenden Rechtsauffassung kann von einer BuchfÅhrung allerdings erst dann
gesprochen werden, wenn grunds!tzlich folgende Mindestvoraussetzungen erfÅllt
sind:

a) Erfassung s!mtlicher Gesch!ftsvorf!lle zeitnah und geordnet in einem oder mehre-
ren GrundbÅchern,

b) zus!tzliche Erfassung der Forderungen und Schulden aufgegliedert nach Gesch!fts-
freunden in einem Kontokorrentbuch,

c) Aufstellung eines Inventars und einer Bilanz fÅr den Schluss eines jeden Gesch!fts-
jahres.
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3.2 Bestandteile einer BuchfÅhrung

3.2.1 Der Buchungsbeleg
Voraussetzung fÅr jede Buchung ist ein Buchungsbeleg, das sind alle SchriftstÅcke, die
als Nachweis fÅr Gesch!ftsvorf!lle dienen, z. B. Rechnungen, BankauszÅge, Kassenstrei-
fen, Quittungen.

Aber auch interne Belege (Eigenbeleg), z. B. Belege fÅr Privatentnahmen, Lohnlisten,
Umbuchungslisten, Materialentnahmescheine usw. gelten als Buchungsbelege. Aus-
nahmen vom Belegzwang werden nur bei kleineren Ausgaben, die laufend in etwa
gleichbleibender HÇhe wiederkehren, anerkannt, z. B. ParkgebÅhren, Trinkgelder.

3.2.2 Die GrundbÅcher
Sie erfassen die Gesch!ftsvorf!lle chronologisch anhand der Buchungsbelege. Sie erfÅl-
len damit eine Kontrollfunktion und werden als Tagebuch, Journal, Memorial oder auch
Primanota bezeichnet.

In der Regel werden folgende GrundbÅcher gefÅhrt:

Kassenbuch – zeichnet s!mtliche Bareinnahmen und -ausgaben auf,

Wareneingangsbuch – erfasst die Waren- und Materialeink!ufe,

Warenausgangsbuch – erfasst die ErlÇse aus Warenverk!ufen,

Tagebuch – in dem alle Åbrigen Gesch!ftsvorf!lle aufgezeichnet werden.

3.2.3 Das Hauptbuch
Es Åbernimmt die Aufzeichnungen der GrundbÅcher und ordnet sie in sachlicher und
systematischer Hinsicht entsprechend dem Kontenplan des Betriebs.

Die #bertragung der Gesch!ftsvorf!lle aus den GrundbÅchern erfolgt meist zusam-
mengefasst fÅr gleichartige Buchungen als Sammelbuchung.

Der Abschluss des Hauptbuchs fÅhrt zur Bilanz und Erfolgsrechnung.

3.2.4 Die NebenbÅcher
Sie sind HilfsbÅcher, die neben der eigentlichen BuchfÅhrung fÅr spezielle Einzelsach-
verhalte gefÅhrt werden.

Die wichtigsten NebenbÅcher sind die Gesch!ftsfreundebÅcher, die jeweils Stand und
Ver!nderung des Kreditverkehrs fÅr jeden einzelnen Kunden und Lieferanten aufzeich-
nen, w!hrend im Hauptbuch lediglich der Stand der gesamten Kundenforderungen im
Sachkonto Debitoren und der Stand der gesamten Lieferantenverbindlichkeiten im
Sachkonto Kreditoren ausgewiesen ist.

Weitere NebenbÅcher sind die WechselbÅcher, die LohnbuchfÅhrung, Abschreibungs-
listen, Anlagen- und Lagerbuchhaltung.
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3.3 BuchfÅhrungssysteme

3.3.1 Die einfache BuchfÅhrung
Dieses System hat kaum noch praktische Bedeutung, ist aber zul!ssig.

Die Gesch!ftsvorf!lle werden im Tagebuch, das meist aufgegliedert ist in ein Kassen-
buch, fÅr Bargesch!fte und ein Tagebuch oder Journal fÅr Kreditgesch!fte, aufgezeich-
net. Neben diesen GrundbÅchern wird ein Gesch!ftsfreundebuch als Hauptbuch und
ein Inventar- oder Bilanzbuch, in dem jeweils zum Bilanzstichtag der Stand des betrieb-
lichen VermÇgens und der Schulden festgehalten wird, gefÅhrt.

Das Gesch!ftsergebnis wird bei der einfachen BuchfÅhrung nur durch den Vergleich
des BetriebsvermÇgens am Anfang und am Schluss des Gesch!ftsjahres unter BerÅck-
sichtigung der Entnahmen und der Einlagen ermittelt.

Von der Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung unterscheidet sich die einfache BuchfÅhrung
durch die Aufzeichnung von Kreditgesch!ften. Und von der doppelten BuchfÅhrung un-
terscheidet sie sich dadurch, dass keine Gegenbuchungen vorgenommen werden und
damit die KontrollmÇglichkeit entf!llt.

Schematische Darstellung

BBEEIISSPPIIEELL:: P

Gesch!ftsvorf!lle

Datum 2. 11. Kunde A bezahlt 6 000A durch BankÅberweisung

“ 3. 11. Lieferant B erh!lt 8 000A durch BankÅberweisung

“ 4. 11. Betriebliche Miete mit 1 000A wird bar bezahlt

“ 5. 11. Bareinnahme aus Warenverkauf 1 200A

“ 6. 11. Wareneinkauf bei Lieferant B mit 7 500A auf Ziel

“ 7. 11. Privatentnahme von 500A in bar

Darstellung dieser Gesch!ftsvorf!lle im Kassenbuch, Tagebuch und Hauptbuch = Gesch!fts-
freundebuch

Kassenbuch (Grundbuch)

Datum Text Eingang
A

Ausgang
A

4. 11. Mietzahlungen fÅr Gesch!ftsr!ume 1 000

5. 11. Einnahmen aus Warenverkauf 1 200

7. 11. Privatentnahme 500

Tagebuch oder Journal (Grundbuch)

Datum Text Betrag
A

2. 11. Kunde A Åberweist 6 000

3. 11. wir Åberweisen an Lieferant B 8 000

6. 11. Wareneinkauf bei Lieferant B auf Ziel 7 500
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Hauptbuch (Gesch!ftsfreundebuch)

Datum Text Soll
A

Haben
A

Teil I Kunden:

2. 11. A Åberweist 6 000

Teil II Lieferanten:

3. 11. Wir Åberweisen an B 8 000

6. 11. Einkaufsrechnung von B 7 500

3.3.2 Die doppelte BuchfÅhrung

Anders als bei der einfachen BuchfÅhrung werden alle Gesch!ftsvorf!lle in zeitlicher
und gleichzeitig in sachlicher Ordnung erfasst. Ihre Erfassung erfolgt einerseits nach
ihrer Auswirkung auf das VermÇgen und andererseits nach ihrer Auswirkung auf den
betrieblichen Erfolg. Die Buchung auf Konto und Gegenkonto gew!hrleistet die Kon-
trollfunktion der doppelten BuchfÅhrung. Die Darstellung aller Zahlungs- und Leis-
tungsvorg!nge unter Verwendung von Bestands- und Erfolgskonten ermÇglicht auch
eine doppelte Erfolgsermittlung.

Neben dem Grundbuch, das wie bei der einfachen BuchfÅhrung s!mtliche Gesch!fts-
vorf!lle chronologisch erfasst, wird bei der doppelten BuchfÅhrung ein Hauptbuch ge-
fÅhrt, in dem fÅr s!mtliche Bestands- und Erfolgskonten ein Sachkonto eingerichtet
wird, auf denen die Gesch!ftsvorf!lle doppelt, d. h. einmal im Soll und einmal im Ha-
ben gebucht werden.

Als NebenbÅcher werden auch hier die Personenkonten in Gesch!ftsfreundebÅchern
gefÅhrt.

Vom Aufbau her unterscheidet sich die doppelte BuchfÅhrung nicht von der einfachen
BuchfÅhrung. Allerdings hat das Hauptbuch bei der doppelten BuchfÅhrung eine vÇllig
andere Bedeutung.

3.4 Formen der doppelten BuchfÅhrung

3.4.1 "bertragungsbuchfÅhrung

Von der ursprÅnglichen 2-stufigen Erfassung, n!mlich der Verbuchung aller Belege in
einem einheitlichen oder gegliederten Grundbuch (Tagebuch) als 1. Stufe und anschlie-
ßender #bertragung auf die Sachkonten im Hauptbuch (2. Stufe), hat sich im Laufe der
Zeit die sog. amerikanische Methode als die in der Praxis am h!ufigsten vorkommende
#bertragungsbuchfÅhrung entwickelt.

Zur Vermeidung von #bertragungsfehlern und zur Vereinfachung der BuchfÅhrung
sind bei dieser Form Grundbuch und Hauptbuch in einem Buch vereinigt. Dem Grund-
buch kommt dabei ausschließlich eine Kontrollfunktion zu.
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BBEEIISSPPIIEELL:: P Sachverhalte – Gesch!ftsvorf!lle

" Wareneinkauf auf Ziel 10 000A + 1 900A USt lt. Rechnung

" Privatentnahme mit 1 000A in bar

" #berweisung der Rechnung vom 3. 1. mit 11 900A

" Barzahlung Einkauf BÅromaterial 500A + 95A USt

" Warenverk!ufe auf Rechnung 8 000A + 1 520A USt

Das Beispiel macht den Nachteil des amerikanischen Journals (siehe Rn. 160 ff.) sicht-
bar. Infolge der beschr!nkten Zahl an Sachkonten ist diese BuchfÅhrungsform nur fÅr
kleinere Unternehmen verwendbar.

3.4.2 DurchschreibebuchfÅhrung

3.4.2.1 Allgemeines

Diese BuchfÅhrungsform stellt eine Weiterentwicklung dar und unterscheidet sich von
der #bertragungsbuchfÅhrung dadurch, dass die Buchungen im Grundbuch und
Hauptbuch gleichzeitig als Durchschrift erfolgen. Dazu war allerdings der #bergang
von der gebundenen Buchform zur LoseblattbuchfÅhrung erforderlich. Das heißt, an
Stelle eines Hauptbuchs werden fÅr alle Sachkonten einzelne Kontenbl!tter angelegt.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Erstens ist die Kontenzahl des Hauptbuchs praktisch
unbegrenzt, zweitens werden #bertragungsfehler unmÇglich und drittens ist der Ein-
satz von Buchungsautomaten denkbar. Die Durchschrift kann dabei sowohl vom Sach-
kontenblatt des Hauptbuchs auf das Grundbuch (Journal) als auch umgekehrt vom
Journal oder Grundbuch auf die Sachkontenbl!tter des Hauptbuchs erfolgen.

In der Praxis hat sich die Durchschrift vom Sachkontenblatt des Hauptbuchs auf das
Journal „Original-Konto-Verfahren“ durchgesetzt. Dabei werden die zu bebuchenden
Sachkontenbl!tter nacheinander in das Durchschreibeger!t eingelegt und in das Jour-
nal durchgeschrieben. Jeder Gesch!ftsvorfall beansprucht dadurch zwei Zeilen im Jour-
nal, eine fÅr die Soll- und eine fÅr die Habenbuchung. Auf diese Weise ist auch die Kon-
trollabstimmung der Soll- und Habenbuchungen gesichert.
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Das Journal bzw. Grundbuch wird haupts!chlich im sog. Dreispaltenverfahren gefÅhrt,
d. h. es enth!lt eine Doppelspalte fÅr Kundenkonten, eine fÅr Lieferantenkonten und
eine fÅr die Sachkonten.

Bei den meisten Fabrikaten, z. B. Taylorix, ist noch eine Doppelspalte fÅr die Vorsteuer
bzw. Umsatzsteuer vorgesehen. Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Buchungen in
den Personen- und Sachkonten jeweils in verschiedenen Doppelspalten erfolgen, die
der Einteilung im Journal entsprechen mÅssen.

Muster fÅr Journal = Grundbuch

Datum Buchungs-
text

Kunden Lieferanten Sachkonten Gegenkonto VoSt USt

S H S H S H

Kundenkonto

Datum Buchungstext Kunden Gegenkonto

S H

Lieferantenkonto

Datum Buchungstext Lieferanten Gegenkonto

S H

Sachkonten

Datum Buchungstext Sachkonten Gegenkonto

S H

GewÇhnlich am Ende jedes Monats werden die Betr!ge aus der Vorsteuer-Umsatzsteu-
erspalte aufaddiert, in das entsprechende Sachkonto eingetragen und gleichzeitig in
das Grundbuch = Journal durchgeschrieben. Das Gleiche gilt fÅr die Personenkonten.

3.4.2.2 Kontenplan – Kontenrahmen

Der #bergang von der BuchfÅhrung in der Form von gebundenen BÅchern zur Lose-
blattbuchfÅhrung erfordert die EinfÅhrung eines Kontenplans.

Danach erh!lt jedes Sachkonto eine Nummer, damit ist einerseits eine geordnete Abla-
ge sichergestellt, andererseits anhand des Kontenplans die Vollst!ndigkeit der Konten-
bl!tter ÅberprÅfbar geworden.

Der Kontenplan wird fÅr jeden Betrieb aus dem Kontenrahmen aufgestellt. Der Konten-
rahmen enth!lt als Modell fÅr einen ganzen Wirtschaftszweig alle denkbar mÇglichen
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Konten, aus denen der einzelne Betrieb jeweils die tats!chlich benÇtigten Konten ent-
nimmt.

Die Kontenrahmen sind immer nach dem Zehnersystem aufgebaut und gliedern sich
entweder nach dem Produktionsablauf (Prozessgliederungsprinzip) oder nach dem ak-
tienrechtlichen Bilanzgliederungsprinzip.

Sinn und Zweck der Kontenrahmen ist es, sicherzustellen, dass gleiche Gesch!ftsvorf!l-
le in verschiedenen Betrieben gleichermaßen verbucht werden, aber auch, dass diese
Gesch!ftsvorf!lle innerhalb eines Betriebs in verschiedenen Jahren auf gleichen Konten
verbucht werden. Die Kontenklassen werden in 10 Kontengruppen gegliedert, die nach
Bedarf in 10 Untergruppen unterteilt werden kÇnnen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P

Kontenklasse 1 = Finanzkonten

Kontengruppe 11 = Bankkonten

Kontenart 110 = Volksbank

111 = Kreissparkasse

112 = Dresdner Bank

Kontenrahmen nach dem Produktionsablauf = GKR

Kontenklasse Kontenbezeichnung Produktionsablauf

0 AnlagevermÇgen, Kapital Grundlage fÅr Produktion schaffen

1 Finanzkonten Geldmittel fÅr Einkauf bereitstellen

2 Abgrenzung, neutrale Aufwen-
dungen und Ertr!ge

Verwaltung und Vertrieb einrichten

3 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoff Einkauf der Produktionsmittel

4 Betriebliche Kostenarten Produktion l!uft

5
6

Konten fÅr
Betriebsabrechnung

Produktion wird durch Kalkulation
kontrolliert

7 Fertige und unfertige Erzeugnisse Rohproduktion ist abgeschlossen

8 ErlÇskonten Produkte werden verkauft

9 Abschlusskonten Betriebsergebnis wird ermittelt

3.4.3 Die EDV-BuchfÅhrung

Fortschreitende Technisierung und st!rker werdender Konkurrenzdruck, der vom Unter-
nehmer immer h!ufiger kurzfristige Entscheidungen fÅr die Gegenwart und die Zu-
kunft erfordert, haben nicht nur bei Großbetrieben den #bergang zur elektronischen
Datenverarbeitung veranlasst.

Infolge ihrer F!higkeit, eingegebene Daten nicht nur mit hÇchster Geschwindigkeit zu
verarbeiten, sondern auch zu speichern, ist die EDV-Anlage zus!tzlich in der Lage, z. B.
den Zahlungsverkehr zu Åberwachen, Abschreibungslisten und Lagerkarteien zu fÅh-
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ren, Umsatzsteuer-Voranmeldungen zu erstellen oder laufend Zwischenbilanzen auf-
zustellen. Sie ist damit nicht nur eine wesentliche Entscheidungshilfe fÅr den Unter-
nehmer, sondern dient auch der Rationalisierung im Betrieb.

Der Arbeitsablauf einer EDV-Anlage vollzieht sich in 3 Stufen: die Eingabe der Daten
des Buchungsbelegs, die Verarbeitung dieser Daten und die Auswertung der Daten. Da-
bei ist es zweckm!ßig, die Buchungsbelege vorab systematisch nach sog. Buchungs-
kreisen zu ordnen (z. B. Bankbelege, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen).

Zur ordnungsm!ßigen Verbuchung muss der Datentr!ger folgende Angaben enthal-
ten:

1 2 3 4 5 6

Datum Text Konto Gegenkonto Betrag Journalseite

Die Reihenfolge der Angaben ist je nach System verschieden.

Bei EDV außer Haus enth!lt der Datentr!ger eine zus!tzliche Programmleiste mit einer
Betriebskennzahl und einer PrÅfziffer, damit Verwechslungen mit anderen Betrieben
vermieden werden.

Bei modernen Anlagen hat das „Konto“ 5 Stellen, wobei die ersten 4 (von rechts gese-
hen) das Sachkonto bezeichnen, w!hrend die 5. Stelle eine Gruppenkennziffer darstellt,
die von 1 – 6 die Debitoren und von 7 – 9 die Kreditoren bezeichnet. Das Angabenfeld
„Gegenkonto“ umfasst maximal 7 Stellen. Die ersten 4 Stellen (auch von rechts) be-
zeichnen wieder das Sachkonto und die 5. Stelle eine Gruppenziffer. Die 6. Stelle ist ein
SteuerschlÅssel (z. B. bei DATEV 1 = steuerfreier Umsatz, 3 = 19 % USt, 9 = 19 % Vorsteu-
er). An die 7. Stelle des Gegenkontos kann bei Bedarf ein BuchungsberichtigungsschlÅs-
sel eingegeben werden.

Bei jeder Datenerfassung wird zur Kontrolle der Richtigkeit und der Vollst!ndigkeit ein
Erfassungsjournal – Primanota – erstellt (entspricht dem Grundbuch).

Die Angabe S = Soll oder H = Haben vor oder nach dem Umsatz bezieht sich immer auf
die Buchung im Feld „Konto“. Im Gegenkonto wird automatisch auf der anderen Seite
gebucht.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Wareneinkauf auf Ziel vom Lieferanten S (Lieferanten-Nr. 71605) am 15. 12.

Datum Text Konto Gegenkonto Umsatz S
H

J.S.

15. 12. WEK 3 000 9 7 1605 833.00 S 1

FÅr das vorstehende Beispiel und seine obige Erfassung wÅrde der Computer folgende
KontoauszÅge ausdrucken:
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3.4.3.1 Sachkonten (Kontennummern entsprechend „DATEV-Kontenrahmen“)

Wareneinkauf Konto Nr. 3 000

Datum Text Gegenkonto S Umsatz H

15. 12. Journal Seite 1 1 600 700.00

Vorsteuer Konto Nr. 1 570

Datum Text Gegenkonto S Umsatz H

15. 12. Journal Seite 1 1 600 133.00

Verbindlichkeiten Konto Nr. 1 600

Datum Text Gegenkonto S Umsatz H

15. 12. Journal Seite 1 3 000 / 1 570 833.00

3.4.3.2 Personenkonten

Lieferant S Konto Nr. 71605

Datum Text Gegenkonto S Umsatz H

15. 12. Wareneinkauf 3 000 / 1 570 833.00

Das Beispiel soll veranschaulichen, dass der Computer in der Lage ist, bei entsprechen-
der Programmierung selbst!ndig die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer auszurechnen und
auf dem entsprechenden Sachkonto zu buchen. Auch die Buchungen auf den Personen-
konten mit anschließender Buchung auf dem Sachkonto „Verbindlichkeiten“ (meist als
Sammelbuchung) erfolgen automatisch.

Zur Kontrolle der Datenverarbeitung und Auswertung wird zus!tzlich ein Verarbei-
tungsprotokoll oder Journal ausgedruckt. Die F!higkeit, eingegebene Daten zu spei-
chern, fÅhrt zu zus!tzlichen EinsatzmÇglichkeiten, Åber den Rahmen der eigentlichen
BuchfÅhrung hinaus, wie bereits dargestellt.
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AABBBB.. 33:: AArrbbeeiittssaabbllaauuff bbeeii ddeerr EEDDVV--BBuucchhffÅÅhhrruunngg

" Buchhalter oder Steuerberater sortiert die Buchungsbelege nach Buchungskreisen

" Buchhalter oder Steuerberater erfasst die Belegdaten und erstellt dabei Primanota
als Erfassungsnachweis sowie Datentr!ger fÅr den Computer

" Computer verarbeitet die eingegebenen Daten, speichert sie, wertet sie aus und er-
stellt dabei Journal, KontoauszÅge, Saldenlisten usw.

DarÅber hinaus hat das BMF die Auffassungen zu den Grunds!tzen der ordnungsgem!-
ßen FÅhrung von BÅchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form so-
wie zum Datenzugriff (GoBD) neu formuliert, zuletzt mit Schreiben vom 28. 11. 2019 -
IV A 4 S 0316/19/10003. Die %nderungen treten zum 1. 1. 2020 an die Stelle des Schrei-
bens vom 14. 11. 2014 - IV A 4 - S 0316/13/10003.

(Einstweilen frei)

Kapitel 4: Inventur – Inventar – Bilanz

4.1 Allgemeines

Nach § 240 HGB ist jeder Kaufmann verpflichtet, bei Betriebsbeginn und danach auf
den Schluss eines jeden Gesch!ftsjahres ein Inventar und eine Bilanz aufzustellen. Da-
bei hat er seine GrundstÅcke, seine Forderungen und Schulden, sein Geld und seine
sonstigen VermÇgensgegenst!nde genau zu verzeichnen und den Wert der einzelnen
Gegenst!nde anzugeben.
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HHIINNWWEEIISS::

Zu den Erleichterungen nach Inkrafttreten des BilMoG siehe § 241a HGB und Rn. 16.

4.2 Inventur

Die sich aus § 240 HGB ergebende Verpflichtung zur Bestandsaufnahme setzt eine ge-
naue Ermittlung aller VermÇgenswerte und Schulden zum Abschlusszeitpunkt voraus.
Diese Bestandsermittlung nennt man Inventur. Sie erfolgt bei kÇrperlichen Gegenst!n-
den durch Z!hlen, Messen oder Wiegen (kÇrperliche Bestandsaufnahme). Aber auch
unkÇrperliche VermÇgensteile wie Forderungen und Schulden mÅssen erfasst werden.
Dies geschieht durch die sog. Buchinventur, d. h. anhand von Aufzeichnungen und Bele-
gen.

Die Inventur kann meist nicht am Bilanzstichtag vorgenommen werden, deshalb ist es
grunds!tzlich zugelassen, dass sie innerhalb von 10 Tagen vor oder nach dem Bilanz-
stichtag durchgefÅhrt wird.

Ausnahmen sind zugelassen:

a) beim Ansatz eines Festwerts (kÇrperliche Bestandsaufnahme nur alle 3 Jahre);

b) bei der permanenten Inventur nach R 5.3 Abs. 2 EStR. Der Bestand wird in diesen
F!llen anhand von LagerbÅchern oder Lagerkarteien rechnerisch ermittelt und muss
mindestens einmal in jedem Wirtschaftsjahr durch eine kÇrperliche Bestandsauf-
nahme ÅberprÅft werden;

c) bei der sog. zeitlich verlegten Inventur, die nach R 5.3 Abs. 2 EStR gestattet, dass die
Inventur innerhalb der letzten 3 Monate vor oder der ersten 2 Monate nach dem Bi-
lanzstichtag durchgefÅhrt wird. Dabei ist der inventurm!ßig ermittelte Bestand
wertm!ßig auf den Bilanzstichtag fortzuschreiben bzw. zurÅckzurechnen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Unternehmer fÅhrt zum 31. 10. eine Inventur durch und ermittelt den Wert mit
150 000A. Vom 1. 11. – 31. 12. wurden Waren fÅr 20 000A netto eingekauft und aus den Ver-
k!ufen 45 000A netto erlÇst. Rohgewinnaufschlag 25 %.

Berechnung des Bilanzwerts zum 31. 12.:

Inventurwert am 31. 10. 150 000A

+ Zukauf 1. 11. – 31. 12. 20 000A

./.Verk!ufe 1. 11. – 31. 12.

(ErlÇse 45 000A ./. Rohgewinnaufschlag 9 000A) 36 000A

Bilanzansatz 31. 12. 134 000A

Weder die permanente noch die zeitlich verlegte Inventur sind bei leicht verderblichen
Waren oder besonders wertvollen WirtschaftsgÅtern zul!ssig.
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4.3 Inventar

Als Ergebnis der Bestandsaufnahme (Inventur) wird ein Verzeichnis der gesamten Ver-
mÇgenswerte und der Schulden angefertigt. Dieses Bestandsverzeichnis wird als Inven-
tar bezeichnet.

Nach § 240 HGB sind fÅr die Wertermittlung die Verh!ltnisse zum Bilanzstichtag maß-
gebend, wobei grunds!tzlich s!mtliche VermÇgensgegenst!nde einzeln zu erfassen
sind. Ausnahmen von diesem Grundsatz der Einzelbewertung sind nach R 5.4 Abs. 2
EStR beim beweglichen AnlagevermÇgen fÅr geringwertige WirtschaftsgÅter i. S. d. § 6
Abs. 2 EStG, fÅr Gegenst!nde, die eine geschlossene Anlage bilden, und fÅr Gegenst!n-
de der gleichen Art zul!ssig.

Zu den WirtschaftsgÅtern des VorratsvermÇgens enth!lt R 6.8 Abs. 3 EStR zur Erleichte-
rung und Vereinfachung der Inventur und Bewertung entsprechende Ausnahme-
regelungen fÅr ann!hernd gleichwertige oder fÅr gleichartige WirtschaftsgÅter. Einzel-
heiten siehe Rn. 805 ff.

4.4 Die Bilanz

4.4.1 Bedeutung der Bilanz

Der Grundsatz der Einzelbewertung fÅhrt beim Inventar nicht nur bei grÇßeren Betrie-
ben zu einem Umfang, bei dem zwangsl!ufig die #bersichtlichkeit verloren geht. Dem
entgegenzuwirken ist Aufgabe der Bilanz. Sie fasst die Einzelposten des Inventars zu
Gruppenposten zusammen, stellt die gruppenweise zusammengefassten Besitzposten
den Schuldposten gegenÅber und weist den Unterschiedsbetrag als Eigenkapital aus.

Entsprechend dem italienischen Ursprung des Wortes Bilanz (il bilancia = Waage) mÅs-
sen die Summen der Aktiv- und Passivseite der Bilanz gleich sein. Man spricht deshalb
von der Bilanzgleichung.

Schema einer Bilanz

Aktiva Bilanz Passiva

Besitzposten 100 000A Eigenkapital 60 000A

Schulden
(Fremdkapital)

40 000A

100 000A 100 000A

Die Besitzposten (VermÇgensteile) werden auf der linken Seite (Aktiva) und die Schul-
den (Fremdkapital) auf der rechten Seite (Passiva) ausgewiesen.

Vereinfacht ausgedrÅckt bedeutet dies:

Die linke Seite der Bilanz zeigt, was der Unternehmer besitzt, die rechte Seite der Bilanz
zeigt, wer es finanziert hat. WÅrden die Schuldposten (Fremdkapital) die Besitzposten
Åbersteigen, dann w!re das Eigenkapital auf der linken Seite unter Aktiva auszuweisen,
man spricht dann von einem Minuskapital, d. h. der Betrieb w!re Åberschuldet.
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Aktiva Bilanz Passiva

Besitzposten 100 000A Schulden 120 000A

Eigenkapital 20 000A

120 000A 120 000A

Die Aussagef!higkeit einer Bilanz sowohl im Vergleich mit den Bilanzen anderer Betrie-
be als auch im Vergleich mit den Bilanzen verschiedener Jahre desselben Betriebs setzt
eine einheitliche Gliederung voraus.

Von den verschiedenen MÇglichkeiten hat sich heute fÅr fast alle Betriebe das Glie-
derungsschema nach dem HGB durchgesetzt.

Danach werden Besitz- und Schuldposten nach dem Grad ihrer Verwertbarkeit auf-
gefÅhrt, beginnend mit dem schwer verwertbaren AnlagevermÇgen (Prinzip der stei-
genden Liquidit!t).

BBEEIISSPPIIEELL:: P

Aktiva Bilanz Passiva

Grund und Boden 130 000A Eigenkapital 475 000A

Geb!ude 270 000A Darlehen 150 000A

Einrichtung 60 000A Liefer-Verb. 320 000A

Fuhrpark 90 000A Sonst. Verb. 70 000A

Waren 230 000A

Forderungen 180 000A

Bank 40 000A

Kasse 15 000A

1 015 000A 1 015 000A

Die Bilanzen sind nach § 245 HGB vom Kaufmann unter Angabe des Datums eigenh!n-
dig zu unterschreiben. Bei Gesellschaften haben alle persÇnlich haftenden Gesellschaf-
ter zu unterzeichnen (z. B. bei OHG = s!mtliche Gesellschafter, bei KG = s!mtliche Kom-
plement!re).

Nach § 4 Abs. 1 EStG ergibt sich der Gewinn aus dem Unterschiedsbetrag zwischen
dem BetriebsvermÇgen am Schluss des laufenden und am Schluss des vorangegange-
nen Wirtschaftsjahres. Dieses BetriebsvermÇgen entspricht dem in der Bilanz aus-
gewiesenen Eigenkapital, sodass z. B. das BetriebsvermÇgen = Eigenkapital zum
31. 12. 01 sowohl fÅr die Gewinnermittlung des Jahres 01 (als BetriebsvermÇgen am
Ende des laufenden Wirtschaftsjahres) als auch fÅr die Gewinnermittlung des Jahres 02
(als BetriebsvermÇgen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres) zu Grunde
gelegt wird. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Schlussbilanz zum 31. 12. 01 identisch
ist mit der Anfangsbilanz zum 1. 1. 02 (Bilanzenzusammenhang).

31

Inventur – Inventar – Bilanz TT EE II LL AA

67

68

69

70



4.4.2 $nderung der Bilanz durch Gesch!ftsvorf!lle
Fast jeder Gesch!ftsvorfall !ndert einen Bilanzposten. Da aber in jedem Fall die Bilanz-
gleichung erhalten bleiben muss, fÅhrt jede %nderung eines Bilanzpostens entweder zu
einer %nderung eines anderen Bilanzpostens oder zu einer %nderung des Eigenkapitals.

Wird lediglich ein anderer Bilanzposten ge!ndert, so spricht man von einer Betriebsver-
mÇgensumschichtung. Wird dagegen das Eigenkapital ge!ndert, spricht man von einer
BetriebsvermÇgens!nderung.

4.4.2.1 BetriebsvermÇgensumschichtungen

Sie !ndern das BetriebsvermÇgen nicht, sind also auch ohne Auswirkung auf den Ge-
winn. Dabei sind drei Arten zu unterscheiden:

4.4.2.1.1 Aktiv-Tausch

Beim Aktiv-Tausch wird eine ErhÇhung eines Bilanzpostens auf der Aktivseite der Bilanz
durch eine betragsgleiche Minderung eines anderen Bilanzpostens auf der Aktivseite
der Bilanz ausgeglichen und umgekehrt.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein Kunde bezahlt eine Forderung mit 10 000A durch BankÅberweisung.

Bilanz vorher

Forderungen 10 000A Eigenkapital 240 000A

Bank 100 000A Schulden 120 000A

Sonstige Aktiva 250 000A

360 000A 360 000A

Bilanz nachher

Forderungen 0A Eigenkapital 240 000A

Bank 110 000A Schulden 120 000A

Sonstige Aktiva 250 000A

360 000A 360 000A

4.4.2.1.2 Passiv-Tausch

Wie beim Aktiv-Tausch, nur diesmal auf der Passivseite der Bilanz, wird die ErhÇhung
eines Passivpostens durch die betragsgleiche Minderung eines anderen Passivpostens
ausgeglichen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Die Gewerbesteuerschuld mit 20 000A wird mit einem aufgenommenen Bankkredit
bezahlt.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 140 000A

Fuhrpark 30 000A GewSt-Schuld 20 000A

Sonstige Aktiva 80 000A

160 000A 160 000A
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Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 140 000A

Fuhrpark 30 000A GewSt-Schuld 0A

Sonstige Aktiva 80 000A Bankkredit 20 000A

160 000A 160 000A

(Hinweis: Die GewSt ist eine nicht abziehbare Betriebsausgabe.)

4.4.2.1.3 Aktiv-Passiv-Tausch

In diesen F!llen erhÇhen oder vermindern sich betragsgleich sowohl ein Aktiv- als auch
ein Passivposten.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Waren werden mit 40 000A auf Ziel gekauft.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 140 000A

Fuhrpark 30 000A Kredit 20 000A

Sonstige Aktiva 80 000A

160 000A 160 000A

Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 140 000A

Fuhrpark 30 000A Kredit 20 000A

Waren 40 000A Warenschuld 40 000A

Sonstige Aktiva 80 000A

200 000A 200 000A

Dabei werden die Bilanzsummen zwar ge!ndert, nicht aber das Eigenkapital und auch nicht
der Gewinn.

4.4.2.2 BetriebsvermÇgensver!nderungen

Die meisten Gesch!ftsvorf!lle ver!ndern das Eigenkapital = BetriebsvermÇgen und wir-
ken sich damit auch auf den Gewinn aus. Soweit es sich um betriebliche Gesch!ftsvor-
f!lle handelt, erfolgt die Gewinnauswirkung zu Recht. Aber auch privat veranlasste Vor-
f!lle ver!ndern das BetriebsvermÇgen, z. B. die #berfÅhrung von Privatgeld oder private
Sachwerte in das BetriebsvermÇgen (Einlagen), ebenso natÅrlich die Herausnahme und
#berfÅhrung in den privaten Bereich (Entnahmen). In diesen F!llen muss die durch die
Ver!nderung des BetriebsvermÇgens eingetretene Gewinn!nderung wieder neutrali-
siert werden. Wie diese Korrektur vorgenommen wird, zeigt die Gewinnermittlungsfor-
mel des § 4 Abs. 1 EStG, die lautet:

BetriebsvermÇgen am Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres

./. BetriebsvermÇgen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres

= Unterschiedsbetrag positiv = VermÇgenszunahme = Gewinn

negativ = VermÇgensabnahme = Verlust

+ Entnahmen damit werden nicht betrieblich veranlasste VermÇgensmin-
derungen wieder ausgeglichen
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./. Einlagen damit werden nicht betrieblich veranlasste VermÇgenserhÇ-
hungen ausgeglichen

= Gewinn der durch betriebliche Gesch!ftsvorf!lle tats!chlich erwirt-
schaftet wurde

4.4.2.2.1 Betrieblich veranlasste BetriebsvermÇgensver!nderungen

Wird durch einen betrieblichen Gesch!ftsvorfall ein Aktivposten der Bilanz erhÇht bzw.
ein Passivposten vermindert, ohne dass dies betragsm!ßig in der Bilanz ausgeglichen
wird, ergibt sich eine ErhÇhung des BetriebsvermÇgens und des Gewinns.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Dem Unternehmer werden auf dem betrieblichen Bankkonto 5 000A Zinsen gut-
geschrieben.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 100 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 40 000A

120 000A 120 000A

Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 105 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 45 000A

125 000A 125 000A

Das Eigenkapital hat sich um den Zinsertrag von 5 000A erhÇht. Bei Anwendung der Gewin-
nermittlungsformel des § 4 Abs. 1 EStG fÅhrt dies auch zu einer GewinnerhÇhung von 5 000A.

Umgekehrt werden durch einen betrieblichen Gesch!ftsvorfall, der einen Aktivposten
vermindert bzw. einen Passivposten erhÇht, ohne entsprechenden Ausgleich das Be-
triebsvermÇgen und der Gewinn verringert.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Der Unternehmer bezahlt die Miete fÅr das BÅro mit 4 000A durch #berweisung.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 100 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 40 000A

120 000A 120 000A

Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 96 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 36 000A

116 000A 116 000A

In diesem Beispiel hat sich durch den Geldabfluss, der nicht ausgeglichen wurde, das Eigen-
kapital = BetriebsvermÇgen und damit auch der Gewinn verringert.
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4.4.2.2.2 Privat veranlasste Ver!nderungen des BetriebsvermÇgens

Werden dem BetriebsvermÇgen im Laufe des Jahres von privater Seite WirtschaftsgÅter
zugefÅhrt, erhÇht sich das BetriebsvermÇgen zum Schluss des Jahres und damit grund-
s!tzlich der Gewinn.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Auf dem betrieblichen Bankkonto werden 10 000A aus einer Erbschaft gutgeschrie-
ben.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 100 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 40 000A

120 000A 120 000A

Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 110 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 50 000A

130 000A 130 000A

Der private Geldzufluss (Einlage) erhÇht sowohl den Aktivposten Bank als auch das Eigenkapi-
tal = BetriebsvermÇgen. Dies fÅhrt beim BetriebsvermÇgensvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG
grunds!tzlich auch zu einer VermÇgenszunahme = GewinnerhÇhung, obgleich nicht betrieb-
lich veranlasst. Deshalb sieht die Gewinnermittlungsformel zum Ausgleich die KÅrzung um die
Einlage vor und gew!hrleistet somit eine Gewinnermittlung nur aus betrieblich veranlassten
BetriebsvermÇgensver!nderungen.

Umgekehrt wird bei einer Herausnahme von VermÇgensgegenst!nden aus dem Be-
triebsvermÇgen fÅr private Zwecke eine Minderung des BetriebsvermÇgens und des
Gewinns bewirkt.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Der Unternehmer hebt vom Bankkonto 5 000A fÅr den Haushalt ab.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 100 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 40 000A

120 000A 120 000A

Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 95 000A

Fuhrpark 30 000A Schulden 20 000A

Bank 35 000A

115 000A 115 000A

Auch hier wird durch Anwendung der Gewinnermittlungsformel des § 4 Abs. 1 EStG die Min-
derung des BetriebsvermÇgens = Gewinnminderung dadurch ausgeglichen, dass diese private
Entnahme bei der Ermittlung des Gewinns wieder hinzugerechnet wird.
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4.4.2.2.3 Sonderf!lle

Ist die Entnahme eines Gegenstandes aus dem BetriebsvermÇgen fÅr private Zwecke
mit einem Wert anzusetzen, der von seinem Wert in der Bilanz = Buchwert abweicht,
ergibt sich eine andere Auswirkung.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Der Unternehmer entnimmt fÅr private Zwecke (Schenkung an den Sohn) einen Pkw,
der mit 5 000A in der Bilanz ausgewiesen ist. Der tats!chliche Wert des Pkw betr!gt noch
8 000A. Nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG ist die Entnahme mit dem Teilwert (= tats!chlicher Wert)
anzusetzen.

Bilanz vorher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 100 000A

Lkw 25 000A Schulden 20 000A

Pkw 5 000A

Bank 40 000A

120 000A 120 000A

Bilanz nachher

GrundstÅck 50 000A Eigenkapital 95 000A

Lkw 25 000A Schulden 20 000A

Pkw 0A

Bank 40 000A

115 000A 115 000A

Dieser Vorgang vermindert das BetriebsvermÇgen am Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres
und damit den Gewinn um 5 000A, w!hrend nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG die Entnahme mit
8 000A anzusetzen ist. Bei Anwendung der Gewinnermittlungsformel ergibt sich in diesem
Fall folgende Gesamtauswirkung auf den Gewinn.

BetriebsvermÇgen am Schluss
des laufenden Wirtschaftsjahres = ./. 5 000

BetriebsvermÇgen am Schluss
des vorangegangenen Wirtschaftsjahres = + / ./. 0

Unterschiedsbetrag = ./. 5 000

+ Entnahmen = + 8 000

./. Einlagen = + / ./. 0

= Gesamtgewinnauswirkung + 3 000

Im Ergebnis wird die Entnahme nicht in vollem Umfang gewinnneutral, sondern ist teilweise
erfolgswirksam.

In der Praxis kommen auch F!lle vor, bei denen private Einlagen oder Entnahmen keine
Ver!nderung des BetriebsvermÇgens bewirken, aber Auswirkungen auf den Gewinn
haben.
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BBEEIISSPPIIEELL:: P Der Unternehmer bezahlt auf einer Gesch!ftsfahrt betriebliche Kfz-Kosten in HÇhe
von 500A mit privatem Geld bar. Das Geld fließt dem BetriebsvermÇgen nicht zu, sondern
wird direkt ausgegeben. Deshalb ergibt sich keine Ver!nderung des BetriebsvermÇgens und
damit grunds!tzlich auch keine Gewinnauswirkung. Trotzdem ver!ndert sich bei Anwendung
der Gewinnermittlungsformel insgesamt der Gewinn, denn die Bezahlung eines betrieblichen
Aufwands mit privatem Geld ist begrifflich auch eine Einlage mit folgender Auswirkung:

BetriebsvermÇgen am Schluss
des Wirtschaftsjahres = unver!ndert

BetriebsvermÇgen am Schluss des
vorangegangenen Wirtschaftsjahres = unver!ndert

Unterschiedsbetrag = unver!ndert

+ Entnahmen 0A

./. Einlagen 500A

= Gewinnauswirkung ./. 500A

Aber auch bei der Verwendung von betrieblichen Ertr!gen fÅr private Zwecke ergibt
sich eine Gewinnauswirkung (ErhÇhung), obgleich keine %nderung des Betriebsver-
mÇgens eintritt.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein Unternehmer fÅhrt beim Metzgermeister X eine kleinere Reparatur aus und er-
h!lt zum Ausgleich einen Sonntagsbraten.

In diesem Beispiel ergibt sich die Gewinnauswirkung lediglich durch die Hinzurechnung der
Entnahme, denn die Verwendung der Betriebseinnahme (= Entgelt fÅr die Reparatur) fÅr pri-
vate Zwecke (= Erwerb des Sonntagsbratens) ist begrifflich eine private Entnahme.

In seltenen F!llen werden durch einen Gesch!ftsvorfall weder das BetriebsvermÇgen
ge!ndert noch die Entnahmen oder Einlagen. Dies ist der Fall, wenn Betriebseinnahmen
mit Betriebsausgaben direkt verrechnet werden.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein Unternehmer vermietet an einen Arbeitnehmer eine Werkswohnung fÅr monat-
lich 250A und verrechnet die Miete mit dem Arbeitslohn.

Dieser Vorgang berÅhrt keinen Bilanzposten, da insoweit keine Geldbewegung stattfindet,
sich also keine Auswirkung auf das BetriebsvermÇgen ergibt. Da auch Entnahmen oder Ein-
lagen nicht betroffen sind – es liegt ja ausschließlich ein betrieblicher Vorgang vor –, ergibt
sich insgesamt keine Gewinnauswirkung.
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Alle Vorgänge, die das Betriebsvermögen in seiner Zusammensetzung oder (bzw. und) in seiner
Höhe berühren, werden als Geschäftsvorfälle bezeichnet. Dabei werden unterschieden:

Betriebsvermögensumschichtungen

Als solche werden alle Geschäftsvorfälle bezeichnet, die das Betriebsvermögen
lediglich in seiner Zusammensetzung, nicht dagegen in seiner Höhe verändern.

Aktiv-Tausch

Die Umschichtung des
BV erfolgt nur unter
den Besitzposten.

Die Höhe des BV und
die Bilanzsumme
erfahren durch einen
Aktiv-Tausch keine
Änderung.

Passiv-Tausch

Die Umschichtung des
BV erfolgt nur unter
den Schuldposten.

Die Höhe des BV und
die Bilanzsumme
erfahren durch einen
Passiv-Tausch keine
Änderung.

Aktiv-Passiv-Tausch

Die Umschichtung des
BV erfolgt zwischen
Besitz- und Schuld-
posten.

Die Höhe des BV
ändert sich durch
einen Aktiv-Passiv-
Tausch nicht.

Es ändert sich lediglich
die Bilanzsumme.

Minderung der Bilanzsumme

Ein solcher Vorgang wird als
Bilanzminderung bezeichnet.

Erhöhung der Bilanzsumme

Ein solcher Vorgang wird als
Bilanzmehrung bezeichnet.

ABB. 4: Arten der Geschäftsvorfälle

Alle diese Vorgänge, nämlich sämtliche BV-Umschich-
tungen sowie die Privateinlagen und ein Teil der Privat-
entnahmen, bei denen Teilwert und Buchwert des
entnommenen Gutes übereinstimmen, wirken sich auf den
Erfolg des Betriebs (Gewinn oder Verlust) nicht aus.
Sie sind erfolgsneutral.
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Betriebsvermögensänderungen

Im Gegensatz zu den BV-Umschichtungen werden als BV-Änderungen alle Geschäftsvorfälle bezeichnet, die

das BV nicht nur in seiner Zusammensetzung, sondern (auch) in seiner Höhe ändern.

BV-Änderung durch einen Vorgang zwischen dem
Betrieb und dem außerbetrieblichen Lebensbereich
des Unternehmers (Privatsphäre).

BV-Änderung durch einen rein
betrieblichen Vorgang.

BV-Erhöhung

Eine solche BV-Erhöhung
ergibt sich bei
Zuführung von Werten
aus dem außerbetrieb-
lichen Lebensbereich
(Privatvermögen) in das
BV.
Ein solcher Vorgang wird
als Einlage bezeichnet.

BV-Minderung

Eine solche BV-Minderung
ergibt sich durch Überfüh-
rung betrieblicher Werte in
den außerbetrieblichen
Lebensbereich (Privatver-
mögen) des Unternehmers.
Ein solcher Vorgang wird als
Entnahme bezeichnet.

BV-Minderung

Es wird nur ein
Bilanzposten verändert
(Besitzposten
vermindert oder
Schuldposten erhöht)
bzw. bei Veränderung
zweier Posten überwiegt
die BV-Minderung.
Ein solcher Vorgang wird
als Aufwand bezeichnet.

BV-Erhöhung

Es wird nur ein
Bilanzposten verändert
(Besitzposten erhöht
bzw. Schuldposten
vermindert) bzw. bei
Veränderung zweier
Posten überwiegt die
BV-Erhöhung.
Ein solcher Vorgang
wird als Ertrag
bezeichnet.

Teilwert und Buchwert des
entnommenen Gutes
stimmen überein.

Ein solcher Vorgang führt zu
keiner Auswirkung auf den
Erfolg des Betriebes.

Teilwert und Buchwert des
entnommenen Gutes sind
verschieden hoch.

Ein solcher Vorgang führt in
Höhe der Differenz zwischen
Teilwert und Buchwert zu
einem Aufwand oder Ertrag.

Alle diese Vorgänge, nämlich die Aufwendungen und Erträge,
wirken sich auf den Erfolg des Betriebs aus. Die Differenz
zwischen sämtlichen Aufwendungen und Erträgen einer
Gewinnermittlungsperiode ergeben den Gewinn dieses
Zeitraums.

Keine Auswirkungen

auf Gewinn oder Verlust
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Zusammenfassung:

Gesch!ftsvorfall Auswirkung beim
BetriebsvermÇgen

Gewinnauswirkung

Aktiv-Tausch keine (BV-Umschichtung) keine

Passiv-Tausch keine (BV-Umschichtung) keine

Aktiv-Passiv-Tausch keine (BV-Umschichtung) keine

Betriebliche Ertr!ge BV-ErhÇhung ErhÇhung

Betrieblicher Aufwand BV-Minderung Minderung

Einlagen BV-ErhÇhung keine

Entnahmen BV-Minderung keine, ausgenommen
Entnahmewert ! Buch-
wert

Betrieblicher Aufwand mit
privaten Mitteln bezahlt

keine Minderung

Betrieblicher Ertrag privat
verwendet

keine ErhÇhung

Verrechnung von betrieblichem
Ertrag mit betrieblichem Auf-
wand

keine keine

FFRRAAGGEENN

Rn.

1. Welche Aufgaben hat das betriebliche Rechnungswesen und in welche
Bereiche wird es eingeteilt? 5 ff.

2. Welche handelsrechtlichen Vorschriften zur BuchfÅhrung kennen Sie?
Nennen Sie die wichtigsten. 15 ff.

3. Nach welchen Vorschriften ergeben sich BuchfÅhrungs- und Aufzeich-
nungspflichten? Schildern Sie bitte getrennt nach Handels- und Steuer-
recht. 15 ff.

4. Welche Aufbewahrungsfristen gelten fÅr die BuchfÅhrungsunterlagen? 21

5. Was sind die Bestandteile einer BuchfÅhrung? 26 ff.

6. Was verstehen Sie unter einem Aktiv-Tausch? 74

7. Was verstehen Sie unter einem Passiv-Tausch? 75

8. Was verstehen Sie unter einem Aktiv-Passiv-Tausch? 76

9. Wie und wo ist der steuerliche Gewinnbegriff definiert? 78

10. Was verstehen Sie unter BetriebsvermÇgens!nderungen? 77 ff.

11. Welche Auswirkungen haben privat veranlasste BetriebsvermÇgens!nde-
rungen auf den Gewinn? 81 ff.

(Einstweilen frei)
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Kapitel 5: Das Konto

5.1 Allgemeines

In der Praxis ist es vÇllig ausgeschlossen, alle Gesch!ftsvorf!lle direkt in der Bilanz zu
erfassen, deshalb wird die Bilanz am Anfang eines Wirtschaftsjahres zerlegt, d. h. min-
destens fÅr jeden Bilanzposten wird ein Konto eingerichtet, das den Anfangsbestand
und alle Ver!nderungen des laufenden Jahres aufnimmt.

Die Form des Kontos entspricht der Bilanz, lediglich die Seitenbezeichnung ist ge!ndert.
So wird die linke Seite als Soll- und die rechte Seite als Habenseite bezeichnet. Vom
sachlichen Inhalt her besteht #bereinstimmung mit der Bilanz. So werden die Anfangs-
best!nde der Aktivposten der Bilanz und ihre Zug!nge auf der linken Seite (Sollseite)
des Kontos ausgewiesen, w!hrend ihre Abg!nge auf der rechten Seite (Habenseite) er-
fasst werden.

Die Anfangsbest!nde der Passivposten der Bilanz und ihre Zug!nge erscheinen auf
dem Konto auf der rechten Seite (Habenseite), ihre Abg!nge auf der linken Seite (Soll-
seite).

Diese Darstellungsform ermÇglicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch Ermittlung
des Saldos (Anfangsbestand + Zug!nge ./. Abg!nge), den augenblicklichen Stand zu er-
mitteln.

€ €
Grundstück 50 000 Eigenkapital 100 000
Fuhrpark 30 000 Schulden 20 000
Bank 40 000

120 000 120 000

Aktiva Anfangsbilanz Passiva

Soll Konto Grundst. Haben Soll Konto Kapital Haben

Soll Konto Fuhrpark Haben Soll Konto Schulden Haben

Soll Konto Bank Haben

€
Abgänge AB 100 000

Zugänge

€ €
AB 30 000 Abgänge

Zugänge

€
Abgänge AB 20 000

Zugänge

€ €
AB 40 000 Abgänge

Zugänge

€ €
AB 50 000 Abgänge

Zugänge
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Zum Abschluss des Gesch!ftsjahres (Wirtschaftsjahres) wird jedes Konto in der Form
abgeschlossen, dass der Saldo als Endbestand ermittelt und auf die zu erstellende
Schlussbilanz Åbernommen wird. Auch fÅr das einzelne Konto gilt der Grundsatz, dass
beim Abschluss die Summe der Sollseite mit der Summe der Habenseite Åbereinstim-
men muss.

Vorstehendes Beispiel wÅrde sich bei folgenden Gesch!ftsvorf!llen entsprechend wei-
terentwickeln:

BBEEIISSPPIIEELL:: P Konto GrundstÅck erhÇht sich durch den Kauf eines Lagerplatzes um 10 000A und
verringert sich um eine Abschreibung von 2 000A.

Konto Fuhrpark verringert sich lediglich um die Abschreibung von 5 000A.

Auf dem Bankkonto sind 80 000A Betriebseinnahmen zugeflossen und 60 000A einschließlich
40 000A Entnahmen abgeflossen. Die Schulden haben sich um den noch nicht bezahlten Kauf-
preis fÅr den Lagerplatz mit 10 000A erhÇht. Danach ergibt sich folgende Entwicklung:

€ €
Grundstück 50 000 Eigenkapital 100 000
Fuhrpark 30 000 Schulden 20 000
Bank 40 000

120 000 120 000

€ €
Grundstück 58 000 Eigenkapital 113 000
Fuhrpark 25 000 Schulden 30 000
Bank 60 000

143 000 143 000

Aktiva Anfangsbilanz Passiva

Aktiva Schlussbilanz Passiva

Soll Grundst. Haben Soll Kapital Haben

Soll Schulden HabenSoll Fuhrpark Haben

Soll Bank Haben

€ €
Abg. 2 000

AB 50 000 Saldo
Zugang 10 000 = EB 58 000

60 000 60 000

€ €

AB 100 000
Saldo =
EB 113 000 Zugänge 13 000

113 000 113 000

€ €

AB 20 000
Saldo =
EB 30 000 Zugänge 10 000

30 000 30 000

€ €
Abg. 5 000

AB 30 000 Saldo
= EB 25 000

30 000 30 000

€ €
Abg. 60 000

AB 40 000
Saldo

Zugänge 80 000 = EB 60 000

120 000 120 000
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Die Ver!nderung des Kapitalkontos = BetriebsvermÇgen aus diesen Vorf!llen l!sst sich wie
folgt darstellen:

Gesch!ftsvorf!lle Auswirkungen beim Konto Auswirkungen auf das
BetriebsvermÇgen

GrundstÅck –
Kauf auf Schul-
den

GrundstÅck
Schulden

A

+ 10 000
+ 10 000

A

0

Abschreibungen GrundstÅck
Fuhrpark

./. 2 000

./. 5 000
./. 7 000

Bankeinnahmen Bank + 80 000 + 80 000

Bankausgaben
(ohne Entnahme)

Bank ./. 20 000 ./. 20 000

Entnahmen Bank ./. 40 000 ./. 40 000

Gesamt!nderung des BetriebsvermÇgens
bzw. Eigenkapitals

+ 13 000

5.2 Grunds!tze fÅr die Kontenentwicklung

" Der Anfangsbestand des Kontos steht auf derselben Seite wie in der Bilanz (Aktiv-
konten Anfangsbestand = links, Passivkonten Anfangsbestand = rechts).

" Die Zug!nge stehen auf derselben Seite wie die Anfangsbest!nde.

" Die Abg!nge stehen auf der entgegengesetzten Seite wie die Anfangsbest!nde und
die Zug!nge.

" Der Endbestand als Saldo steht grunds!tzlich ebenfalls auf der dem Anfangs-
bestand plus Zug!nge entgegengesetzten Seite. Eine Ausnahme kann gelten, wenn
z. B. beim Bankkonto durch hohe Abg!nge aus dem Bankguthaben eine Bankschuld
wird, denn der Endbestand (Saldo) eines Kontos entspricht dem Eigenkapital (Saldo)
einer Bilanz.

5.3 Kontenarten

Zur Verbuchung der laufenden Gesch!ftsvorf!lle nach sachlichen Gesichtspunkten
werden bei der doppelten BuchfÅhrung Konten eingerichtet (vgl. AusfÅhrungen zu Kon-
tenplan – Kontenrahmen, Rn. 41 ff.). Diese Konten nennt man Sachkonten. Sie sind un-
verzichtbarer Bestandteil des Zahlenwerks der BuchfÅhrung. Neben den Sachkonten
werden fÅr jeden einzelnen Kunden und jeden einzelnen Lieferanten Personenkonten
gefÅhrt, deren Summen jeweils dem Sachkonto Kunden bzw. dem Sachkonto Lieferan-
ten entsprechen mÅssen (vgl. AusfÅhrungen zu Bestandteilen einer BuchfÅhrung,
Rdn. 26 ff.).

Die Sachkonten werden eingeteilt in Bestandskonten, Erfolgskonten und gemischte
Konten.
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5.3.1 Bestandskonten
Das sind Konten, die Best!nde der Anfangsbilanz Åbernehmen, alle Ver!nderungen die-
ses Bilanzpostens durch die laufenden Gesch!ftsvorf!lle im Wirtschaftsjahr aufzeich-
nen und ihren Saldo = Endbestand wieder in die Schlussbilanz abgeben. Dies gilt so-
wohl fÅr die Besitzposten = Aktiva als auch fÅr die Schuldposten und Kapital = Passiva.
Zu Beginn des Wirtschaftsjahres sind jeweils mindestens so viele Bestandskonten ein-
zurichten, wie Aktiv- und Passivposten einschließlich Kapital in der Anfangsbilanz ent-
halten sind.

Dabei ist zu berÅcksichtigen, dass in der Bilanz oft mehrere Einzelposten zu einem
Gruppenposten zusammengefasst sind, z. B. mehrere Pkw und Lkw zum Bilanzposten
Fuhrpark.

FÅr VermÇgensteile, die erst im Laufe des Wirtschaftsjahres angeschafft oder her-
gestellt werden, ist vom Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung an ein Konto an-
zulegen.

5.3.2 Erfolgskonten
Wie bereits unter Rn. 77 ff. zu BetriebsvermÇgensver!nderungen dargestellt, ver!ndern
die meisten Gesch!ftsvorf!lle das Eigenkapital = BetriebsvermÇgen.

Diese Ver!nderungen des Kapitalkontos beruhen teilweise auf betrieblichen Ertr!gen
oder betrieblichen Aufwendungen, teilweise aber auch auf Entnahmen (#berfÅhrung
von betrieblichen Gegenst!nden in den privaten Bereich) oder Einlagen (#berfÅhrung
vom privaten in den betrieblichen Bereich).

WÅrden nun im laufenden Gesch!ftsjahr s!mtliche das Kapitalkonto berÅhrenden Vor-
g!nge direkt auf dieses gebucht, ginge nicht nur in kÅrzester Zeit die #bersichtlichkeit
verloren, sondern darÅber hinaus wÅrde auch die Gewinnermittlung erschwert, wenn
Aufwendungen und Ertr!ge mit Entnahmen und Einlagen vermischt gebucht wÅrden.

In der Praxis wird daher das Kapitalkonto unterteilt in: ein Konto fÅr die Entnahmen,
ein Konto fÅr die Einlagen, in Konten fÅr Aufwendungen und Ertr!ge. Diese Konten fÅr
Aufwendungen und Ertr!ge sind die Erfolgskonten.

Wie viele Erfolgskonten der Betrieb einrichtet, ist ganz davon abh!ngig, inwieweit der
Unternehmer seine Unkosten und Ertr!ge aufschlÅsseln will. Alle vorgenannten Kapi-
talunterkonten unterliegen den gleichen Regeln wie das Kapitalkonto selbst. Das be-
deutet:

" beim Entnahmekonto werden alle Entnahmen im Soll gebucht, denn Entnahmen
mindern das Kapital,

" beim Einlagenkonto werden die Einlagen im Haben gebucht, denn sie erhÇhen das
Kapital,

" bei den Aufwandskonten erscheinen die Aufwendungen im Soll, denn auch Aufwen-
dungen mindern das Kapital,

" bei den Ertragskonten mÅssen demzufolge die Ertr!ge im Haben ausgewiesen wer-
den, weil sie das Kapital und damit das BetriebsvermÇgen erhÇhen.
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Soll Kapital Haben

Entnahmen
Aufwand

Endbestand

Anfangsbestand
Einlagen
Ertr!ge

Entnahmen Aufwand Einlagen Ertr!ge

Zugang Zugang Zugang Zugang

Bedingt durch diese Aufteilung des Kapitalkontos auf Kapitalunterkonten, die die lau-
fenden Buchungen des Gesch!ftsjahres aufnehmen, werden auf dem Kapitalkonto
selbst keine laufenden Buchungen vorgenommen. Erst zum Jahresabschluss mÅssen
diese Unterkonten auf das Kapitalkonto abgeschlossen werden.

Das Kapitalkonto wird damit zum ruhenden Konto.
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Um jederzeit einen möglichst genauen Einblick in die Vermögens- und Erfolgsstruktur zu erhalten, ohne dass jeweils eine Bilanz und eine GuV-Rechnung
erstellt werden müssen, wird die Bilanz in Konten zerlegt, die alle Auswirkungen auf Grund der Geschäftsvorfälle aufnehmen und bei Bedarf (regelmäßig
jährlich) nach Kontrolle durch Inventur wieder zur Bilanz zusammengefügt werden.

Sachkonten

Die Sachkonten dienen der ziffernmäßigen Erfassung und Darstellung des gesamten Werteflusses von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz
in sachlich planvoller Ordnung.

Bestandskonten

I. Wesen der Bestandskonten

Die Bestandskonten erfassen vorhandene Vermögenswerte und
Schulden des Betriebs und deren Veränderungen auf Grund der
Geschäftsvorfälle.

II. Abschluss der Bestandskonten

Nach Vornahme der vorbereitenden Abschlussbuchungen zwecks
Angleichung der Buchbestände an die Inventurergebnisse (insb.
Verbuchung der AfA) werden die Bestandskonten über das
Schlussbilanzkonto abgeschlossen:
1. „SBK an alle aktiven Bestandskonten“,
2. „Alle passiven Bestandskonten an SBK“.

Kapitalkonto

I. Wesen des Kapitalkontos

Im Gegensatz zu den Bestandskonten erfasst das Kapitalkonto den
Wert aller Vermögenswerte und Schulden, also das Betriebsvermögen
sowie dessen Veränderungen.

II. Abschluss des Kapitalkontos

Das Kapitalkonto nimmt regelmäßig keine laufenden Buchungen auf;
diese werden vielmehr auf Unterkonten erfolgt der Abschluss des
Kapitalkontos auf das SBK:
1. bei positivem Kapital: „Kapitalkonto an SBK“,
2. bei negativem Kapital: „SBK an Kapitalkonto“.

III. Unterkonten des Kapitalkontos

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die laufenden Buchungen
nicht auf dem Kapitalkonto, sondern auf dessen Unterkonten
vorgenommen.

Privatkonto (bzw. -konten)

I. Wesen des Privatkontos (bzw. der -konten)

Das Privatkonto erfasst alle BV-Änderungen auf Grund von
Vorgängen zwischen dem Betrieb und dem privatem
Lebensbereich des Unternehmers. Regelmäßig werden für die
Entnahmen und für die Einlagen getrennte Konten geführt.

II. Abschluss der Privatkonten

Ihrer Natur entsprechend erfolgt der Abschluss sämtlicher
Privatkonten über das Kapitalkonto, und zwar:
1. „Kapitalkonto an Entnahmekonto“,
2. „Einlagekonto an Kapitalkonto“.

Gewinn- und Verlustkonto

I. Wesen des Gewinn- und Verlustkontos (GuV-Konto)

Das GuV-Konto erfasst alle betrieblich verursachten BV-Änderungen
und dient damit der Ermittlung des Betriebserfolgs (= Gewinn!) für
einen bestimmten Zeitraum (regelmäßig für das Wirtschaftsjahr).

II. Abschluss des GuV-Kontos

Die laufenden Buchungen erfolgen nicht auf dem GuV-Konto
unmittelbar, sondern auf Unterkonten. Nach Übernahme der Salden
der Unterkonten wird das GuV-Konto über das Kapitalkonto
abgeschlossen, und zwar:
1. bei Gewinn: „GuV-Konto an Kapitalkonto“,
2. bei Verlust: „Kapitalkonto an GuV-Konto“.

III. Unterkonten des GuV-Kontos

Aus Gründen der Übersichtichkeit nimmt das GuV-Konto keine
laufenden Buchungen auf. Die einzelnen betrieblich verursachten BV-
Änderungen werden vielmehr auf Unterkonten des GuV-Kontos
gebucht.

Aufwandskonten

I. Wesen der Aufwandskonten

Die Aufwandskonten erfassen alle betrieblich verursachten
BV-Minderungen.

II. Abschluss der Aufwandskonten

Ihrer Natur als Unterkonten des GuV-Kontos entsprechend erfolgt der
Abschluss nach Vornahme der erforderlichen Korrekturen durch
vorbereitende Abschlussbuchungen über das GuV-Konto:
„GuV-Konto an alle Aufwandskonten“.

Ertragskonten

I. Wesen der Ertragskonten

Die Ertragskonten erfassen alle betrieblich verursachten
BV-Erhöhungen.

II. Abschuss der Ertragskonten

Ihrer Natur als Unterkonten des GuV-Kontos entsprechend
erfolgt der Abschluss nach Vornahme der erforderlichen
Korrekturen durch vorbereitende Abschlussbuchungen über
das GuV-Konto:
„Alle Ertragskonten an GuV-Konto“.

ABB. 5: Konten der doppelten Buchführung
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Personenkonten

I. Wesen der Personenkonten

Die Personenkonten erfassen den gesamten Rechnungs- und
Zahlungsverkehr mit jedem Kunden bzw. Lieferanten. Sie gliedern
damit die beiden betr. Sachkonten weiter auf.
In ihrer Gesamtheit bilden die Personenkonten das Geschäfts-
freundebuch.

II. Bedeutung von Personenkonten für den Unternehmer

Bei nicht nur ganz geringfügigem Kreditverkehr mit seinen
Lieferanten und Kunden kann der Unternehmer seine
Geschäftsgebarung nur durch entsprechende Aufzeichnungen
überblicken und überwachen. Die Personenkonten dienen ihm
daher zur Überwachung des Rechnungs- und Zahlungsverkehrs
mit den Lieferanten und Kunden und sind darüber hinaus
Grundlage für Mahnungen oder Zwangsmaßnahmen.

III. Bedeutung von Personenkonten für die Buchführung

1. Bei nicht nur unbedeutendem Kreditverkehr sind die
Personenkonten für die ordnungsmäßige Buchführung
unentbehrlich.

2. Die Personenkonten sind Ausgangspunkt für die
inventurmäßige Ermittlung der Kundenforderungen bzw.
Lieferantenschulden.

IV. Buchtechnische Behandlung der Personenkonten

1. Auf den Personenkonten wird regelmäßig nach den
Buchungsregeln für aktive und passive Bestandskonten
gebucht.

2. Eröffnungs- und Abschlussbuchungen im eigentlichen Sinne
gibt es bei Personenkonten nicht.

3. Die einzelnen Buchungen können im Wege der Übertragung
aus dem Grundbuch bzw. Hauptbuch oder auch im Wege der

(= Durchschreibebuchführung) oder durch EDV-
Buchführung erfolgen.
Durchschrift

Gemischte Konten

I. Wesen der gemischten Konten

Gemischte Konten erfassen vorhandene Vermögenswerte bzw.
Schulden und Aufwand bzw. Ertrag, und zwar ungeteilt in einer
Summe (siehe insb. ungeteiltes Warenkonto!).

II. Abschluss der gemischten Konten

Wegen des gemischten Charakters erfolgt der Abschluss über SBK
und GuV-Konto, und zwar:
1. Auf Grund des Inventurergebnisses:

„SBK an gemischtes Konto“ (Besitzposten) bzw.
„Gemischtes Konto an SBK“ (Schuldposten);

2. Abbuchung des restlichen Saldos:
„GuV-Konto an gemischtes Konto“ (Aufwand) bzw.
„Gemischtes Konto an GuV-Konto“ (Ertrag).
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5.3.3 Gemischte Konten
Eine Sonderstellung nehmen die sog. gemischten Konten ein. Dabei handelt es sich um
Sachkonten, die sowohl Best!nde ausweisen, die in die Schlussbilanz zu Åbertragen
sind, als auch Aufwand bzw. Ertr!ge.

Der Bestand wird auf diesen Konten in aller Regel durch Inventur ermittelt, erst dann
l!sst sich der als Saldo verbleibende Erfolgsteil feststellen.

Ein typisches gemischtes Konto ist das Wareneinkaufskonto. Wird z. B. bei einem An-
fangsbestand von 10 000A und einem Zukauf von 50 000A am Jahresende durch In-
ventur ein Endbestand von 20 000A festgestellt, mÅssen die restlichen 40 000A ver-
kauft worden sein (Einsatz).

FÅr diese gemischten Konten gelten die gleichen Grunds!tze wie fÅr die entsprechen-
den Bestandskonten, d. h. fÅr das Wareneinkaufskonto entsprechend einem Aktivkon-
to.

Wareneinkauf

Anfangsbestand 10 000A Endbestand 20 000A

Zukauf 50 000A Wareneinsatz 40 000A

60 000A 60 000A

AABBBB.. 66:: DDiiee SSaacchhkkoonntteenn
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Kapitel 6: Der Buchungssatz

6.1 Allgemeines
Nach dem Prinzip der doppelten BuchfÅhrung mÅssen alle Gesch!ftsvorf!lle zweimal
gebucht werden, n!mlich auf der Sollseite eines Kontos und der Habenseite des Gegen-
kontos. Dabei mÅssen die Sollbuchungen betragsm!ßig mit den Habenbuchungen
Åbereinstimmen, damit die Bilanzgleichung der Anfangsbilanz auch w!hrend des lau-
fenden Gesch!ftsjahres erhalten bleibt.

6.2 Angaben im Buchungssatz
FÅr die richtige Verbuchung sind folgende Angaben erforderlich:

" Konto, Gegenkonto, Kontenseite, auf der zu buchen ist, und der Betrag.

Zu beachten ist, dass beim Buchungssatz immer das Konto zuerst genannt wird, das
auf der linken Seite, also im Soll gebucht wird.

Zur Bildung eines Buchungssatzes muss deshalb

" zuerst geprÅft werden, welche Konten von dem Gesch!ftsvorfall betroffen sind,

" zweitens, welche Konten im Soll bzw. im Haben zu buchen sind (bei den Aktivkon-
ten stehen Zug!nge im Soll und Abg!nge im Haben, bei den Passivkonten ein-
schließlich Kapitalkonto ist es genau umgekehrt),

" drittens noch der Betrag angegeben werden.

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P

" Einem Lieferanten werden vom Bankkonto 5 000A Åberwiesen.

Betroffen sind das Konto Lieferantenverbindlichkeiten und das Konto Bank. Das Konto Lie-
ferantenverbindlichkeiten nimmt ab. Da es sich um ein Passivkonto handelt, ist diese Ab-
nahme im Soll zu buchen.

Das Bankkonto nimmt ebenfalls ab, das bedeutet bei diesem Aktivkonto eine Buchung im
Haben.

Im Buchungssatz ist immer das „Sollkonto“ zuerst zu nennen, daraus ergibt sich fÅr unse-
ren Gesch!ftsvorfall folgender Buchungssatz:

Lieferantenverbind-
lichkeiten

5 000A an Bank 5 000A

Das Bindewort „an“ kann auch durch einen Trennstrich ersetzt werden.
" Die Bezahlung von 3 000A LÇhne aus der Kasse wÅrde das Konto Kasse vermindern, daher

Buchung im Haben, das Aufwandskonto LÇhne wÅrde sich erhÇhen und damit das Kapital
vermindern, also Buchung im Soll. Der Buchungssatz mÅsste lauten:

LÇhne 3 000A an Kasse 3 000A

" Bei einer Entnahme von 4 000A vom Bankkonto w!re zu buchen:

Entnahme 4 000A an Bank 4 000A
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6.3 Erweiterter Buchungssatz

Betrifft ein Gesch!ftsvorfall mehrere Konten, ist nach den gleichen Grunds!tzen zu ver-
fahren.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein Pkw wird fÅr 30 000A angeschafft. Davon werden 10 000A sofort vom Bankkon-
to Åberwiesen, der Rest mit 20 000A ist erst nach 2 Monaten f!llig.

In diesem Fall sind 3 Konten betroffen: Das Konto Pkw nimmt um 30 000A zu = Buchung im
Soll.

Das Konto Bank nimmt um 10 000A ab = Buchung im Haben.

Das Konto Sonstige Verbindlichkeiten erhÇht sich um den Restbetrag von 20 000A = Buchung
im Haben, da es sich um ein Passiv-Konto handelt.

Buchungssatz damit:

Pkw 30 000A an Bank 10 000A

Sonst. Verb. 20 000A

Das Beispiel zeigt, dass auch beim erweiterten Buchungssatz der Grundsatz gilt: Sum-
me Sollbuchungen = Summe Habenbuchungen.

6.4 Auslegung von Buchungss!tzen

Selbstverst!ndlich muss auch aus einem richtig gebildeten Buchungssatz der zu Grun-
de liegende Gesch!ftsvorfall rekonstruiert werden kÇnnen.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Der Buchungssatz: Bank 7 000A an Forderungen 7 000A bedeutet, dass auf dem Ak-
tivposten Bank 7 000A im Soll gebucht wurden = Zunahme und auf dem Aktivposten Forde-
rungen 7 000A im Haben gebucht wurden = Abnahme.

Also muss ein Kunde unsere Forderung an ihn mit 7 000A durch #berweisung auf das Bank-
konto bezahlt haben.

Dagegen wÅrde der Buchungssatz: Verbindlichkeiten 6 000A an Bank 6 000A bedeuten, dass
wir unsere Lieferantenschulden durch BankÅberweisung bezahlt haben, denn beide Konten ha-
ben abgenommen.

6.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend sind bei Buchungen folgende Grunds!tze zu beachten:

" Vorab ist zu prÅfen, welche Konten betroffen sind.

" Abschließend muss festgestellt werden, bei welchen Konten im Soll und bei wel-
chen Konten im Haben zu buchen ist.

" Jeder Buchungssatz beginnt mit den Sollbuchungen.

" Die Summe der Sollbuchungen muss mit der Summe der Habenbuchungen Åberein-
stimmen.
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